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Auch wenn wir es gerne verdrangen, im Grunde wissen wir: Jeder von uns

kann durch Unfall, Krankheit oder Alter in die Lage kommen, dass er wich-

tige Angelegenheiten seines Lebens nicht mehr selbstverantwortlich regeln

kann. Was aber wird, wenn ich auf die Hilfe anderer angewiesen bin?

Wer soll dann mein Vermdgen verwalten und meine Bankgeschifte erledigen?
Wer soll fiir mich nétige ambulante Hilfen organisieren?

Wer sucht fiir mich gegebenenfalls einen Platz in einem Senioren- oder
Pflegeheim und kiindigt meine Wohnung?

Wer entscheidet bei Operationen und medizinischen Mafnahmen?

Wer kiimmert sich um meine personlichen Wiinsche und Bediirfnisse?

Welche Vorstellungen habe ich dazu?



Wir alle sind gut beraten, uns zu diesen Fragen rechtzeitig Gedanken zu

machen und schon in gesunden Zeiten Vorsorge zu treffen.

Eine gute Moglichkeit sicherzustellen, dass im Krankheitsfall Entscheidungen
getroffen werden, die [hren Willen und Thre Personlichkeit berticksichtigen, ist
die Beauftragung einer oder mehrerer Personen im Rahmen einer so genannten
Vorsorgevollmacht. Mit einer solchen Vollmacht erhélt Ihre Vertrauensperson
die Berechtigung, in bestimmten Aufgabenbereichen fiir Sie rechtliche

Erkldrungen abzugeben. Ihr wirklicher Wille kann umgesetzt werden.

Soweit eine Vorsorgevollmacht nicht errichtet ist, bedarfes der Bestellung eines
Betreuers als gesetzlicher Vertreter. Dieser wird vom Vormundschaftsgericht
fiir genau festgelegte Bereiche ernannt, um die rechtlichen Angelegenheiten

der erkrankten Menschen wahrzunehmen.

Mit dem Zweiten Betreuungsrechtsanderungsgesetz, an dessen Entstehen
das Land Nordrhein-Westfalen federfithrend mitgewirkt hat, ist es gelun-
gen, das seit 1992 geltende Betreuungsrecht zu modernisieren und das
Selbstbestimmungsrecht der betroffenen Menschen weiter zu stirken. Die
neuen, seit dem 1. Juli 2005 geltenden Regelungen ermoglichen es, in Zukunft
unnodtige Betreuungen zu vermeiden, staatliche Ressourcen zielgerichteter

einzusetzen und biirokratische Hindernisse abzubauen.

Die Gesetzesdnderungen sind in der vorliegenden Neuauflage unserer
Broschiire samtlich beriicksichtigt. Die Broschiire informiert weiterhin
ausfiihrlich iiber die Moglichkeiten, durch die Bevollméchtigung einer
Vertrauensperson Vorsorge zu treffen. Ein Muster fiir eine Vorsorgevollmacht
ist beigefiigt. Zudem finden Sie Hinweise zu den Grundziigen des

Betreuungsrechts.

B il GHL- f’% ¢

Roswitha Miiller-Piepenkdtter



Wofiir sollte ich denn iberhaupt
Vorsorge treffen?

Was kann denn schon passieren?

Jeder von uns kann durch Unfall, Krankheit oder

Alter in die Lage kommen, dass er wichtige Ange-

legenheiten seines Lebens nicht mehr selbstverant-

wortlich regeln kann.

Sie sollten sich fir diesen Fall einmal gedanklich

mit folgenden Fragen befassen:

Was wird, wenn ich auf die Hilfe anderer
angewiesen bin?

Wer handelt und entscheidet fir mich?

Wird dann mein Wille auch beachtet wer-
den?

oder noch konkreter gefragt:

Wer verwaltet mein Vermdgen?

Wer erledigt meine Bankgeschafte?

Wer organisiert fir mich nétige ambulante
Hilfen?

Wer sucht fiir mich einen Platz in einem Senio-
ren- oder Pflegeheim?

Wer kindigt meine Wohnung oder meinen
Telefonanschluss?

Wie werde ich &rztflich versorgt?

Wer entscheidet bei Operationen und medizi-
nischen MaBBnahmen?

und Uberhaupt

Wer kiimmert sich um meine persénlichen
Wiinsche und Bedirfnisse?

Dies sind nur einige von vielen Gesichtspunkten,

die Sie beschaftigen sollten.



2. Aber ich habe doch Angehérige!

Mein Ehepartner oder meine Kinder
werden sich doch darum kiimmern?
Natirlich werden lhre Angehérigen lhnen hoffent-
lich beistehen, wenn Sie selbst wegen Unfalls,
Krankheit oder Behinderung lhre Angelegenhei-
ten nicht mehr selbst regeln kénnen. Wenn aber
rechtsverbindliche Erkldrungen oder Entscheidun-
gen gefordert sind, dirfen Ehegatte oder Kinder
Sie nicht gesetzlich vertreten. In unserem Recht
haben nur Eltern gegeniber ihren minderjghrigen
Kindern ein umfassendes Sorgerecht und damit
die Befugnis zur Entscheidung und Vertretung in
allen Angelegenheiten. Fir einen Volljahrigen kon-
nen hingegen die Angehdrigen nur in zwei Féllen
entscheiden oder Erkldrungen abgeben: Entweder
aufgrund einer rechtsgeschaftlichen Vollmacht oder

wenn Sie gerichtlich bestellter Betreuer sind.
Ndheres zum Begriff der Vollmacht und der durch
sie entstehenden Rechtsbeziehungen finden Sie ab
Seite 13. Dort wird auch der Begriff der Betreuungs-
verfiigung im Unterschied zur Vollmacht erkldrt.

3. Was spricht denn fiir eine Vollmacht
zur Vorsorge?

Die Vollmacht zur Vorsorge erméglicht Ihnen ein
hohes Ma3 an Selbstbestimmung. Sie benennen
eine oder mehrere Personen lhres Vertrauens,
die bereit sind, fir Sie im Bedarfsfall zu handeln.
Hierbei kénnen Sie sich von lhren persénlichen
Winschen und Bedirfnissen leiten lassen sowie
zusdtzliche Anweisungen geben, wie lhre Ange-
legenheiten geregelt werden sollen. Es empfiehlt
sich, die gewinschten Bevollmachtigten (z.B.
Angehérige oder Freunde) bereits bei der Abfas-

sung der Vollmacht mit einzubeziehen.

4. Was ist eine Generalvollmacht?
Genigt sie zur Vorsorge?

Eine Generalvollmacht ist eine Vollmacht, die eine
oder mehrere Vertrauenspersonen ganz allgemein
ermdchtigt, Sie in allen Angelegenheiten zu ver-
treten, ohne dass dabei auf einzelne Befugnisse
gesondert eingegangen wird. Sie deckt aber meh-
rere wichtige Falle nicht ab:

B Der Bevollmachtigte kann an lhrer Stelle nicht
einer arztlichen Untersuchung, einer Heilbe-
handlung oder einem medizinischen Eingriff
zustimmen, wenn hierbei Lebensgefahr besteht
(etwa bei einer Herzoperation) oder ein schwe-
rer, langer andauernder Gesundheitsschaden
zu erwarten ist (z.B. bei einer Amputation).

B Der Bevollmachtigte kann an lhrer Stelle nicht
in eine zu lhrem Schutz notwendige geschlos-
sene Unterbringung oder in eine andere frei-
heitsbeschrankende MaBnahme (etwa ein Bett-
gitter) einwilligen.

B Der Bevollmachtigte kann an lhrer Stelle nicht
in eine Organspende einwilligen.

In diesen Fallen verlangt das Gesetz, dass die
schriftliche Vollmacht diese Befugnisse ausdriick-
lich bezeichnet. Zudem muss der Bevollmachtigte
in den ersten beiden Fallgruppen fir seine Ent-
scheidung die Genehmigung des Vormundschafts-
gerichts einholen. Eine ,Generalvollmacht” genigt
also in vielen Fallen nicht.

Ferner ist zu beachten, dass in einigen auslandi-
schen Staaten der Bevollméchtigte nur in Angele-
genheiten handeln darf, die in der Vollmacht aus-
dricklich benannt sind.

Aber auch im Ubrigen empfiehlt es sich, in der
Vollmacht genauer zu bezeichnen, wozu sie im
Einzelnen ermachtigen soll.



5. Muss eine solche Vollmacht eine
bestimmte Form haben?

Schon aus Griinden der Klarheit und Beweiskraft
ist eine schriffliche Abfassung notwendig. Die
Vollmacht zur Vorsorge muss nicht handschriftlich
verfasst sein (in diesem Fall ware allerdings die
Gefahr der Félschung am geringsten; auBBerdem
lGsst sich spateren Zweifeln an der Geschaftsfa-
higkeit des Vollmachtausstellers eher begegnen,
wenn er den Text vollsténdig selbst geschrieben
hat). Sie kénnen eine Vollmacht auch mit Maschine
schreiben oder von einer anderen Person schrei-
ben lassen. SchlieBBlich kénnen Sie sich auch eines
geeigneten Vordruckmusters hierfir bedienen. Ort,
Datum und vollsténdige eigenhéndige Unterschrift

diirfen jedoch keinesfalls fehlen.

Bei der Abfassung einer Vollmacht kénnen Sie
selbstverstandlich auch den Rat eines Rechtsan-
walts oder eines Notars einholen. Dies ist beson-
ders dann zu empfehlen, wenn Sie z.B. umfangrei-
ches Vermdgen besitzen, mehrere Bevollmdchtigte
einsetzen oder neben der Vollmacht spezielle
Handlungsanweisungen an den oder die Bevoll-
mdchtigten festlegen wollen. Die notarielle Beur-
kundung sollte jedenfalls dann erfolgen, wenn
lhre Vollmacht auch zum Erwerb oder zur Vergu-
Berung von Grundstiicken oder zur Darlehensauf-
nahme berechtigen soll.

Auch die Betreuungsvereine sind befugt, Sie bei
der Abfassung lhrer Vorsorgevollmacht individuell
zu beraten.




Sie konnen |hre Unterschrift unter der Vollmacht
auch durch die bei den Kreis- oder Stadtverwal-
tungen angesiedelten Betreuungsbehdrden beglau-
bigen lassen (in Baden-Wirttemberg auch durch
den Ratschreiber in Gemeinden, die einen solchen
bestellt haben, in Hessen und Rheinland-Pfalz auch
durch die Ortsgerichte). Damit kénnen Sie Zweifel
an der Echtheit und Identitdt Ihrer Unterschrift
beseitigen.

B Weitere Hinweise zur Mitwirkung eines Notars
bei der Abfassung einer Vollmacht finden Sie
auf Seite 14.

6. Muss ich nicht einen Missbrauch der
Vollmacht befiirchten?

Eine Vollmacht zur Vorsorge gibt je nach ihrem
Umfang dem Bevollméchtigten gegebenenfalls sehr
weit reichende Befugnisse. Deshalb ist die wich-
tigste Voraussetzung hierfir lhr Vertraven zu der
Person, die Sie womdglich bis zu Ihrem Lebensen-
de mit dieser Vollmacht ausstatten wollen.

Dies wird in der Regel ein Angehdriger oder eine
lhnen sonst sehr nahe stehende Person sein. Die
Bevollmé&chtigung von Personen oder Vereinen,
die eine solche Rechtsbesorgung geschaftsma-
Big anbieten wollten, wdre im Hinblick auf die
Vorschriften des Rechtsberatungsgesetzes nur
zulassig, wenn der Bevollméchtigte bzw. der fir
den Verein Handelnde, etwa als Rechtsanwalt, zur
berufsmaBigen Rechtsbesorgung befugt ist.

Auch bei Bevollmachtigung einer Vertrauensper-
son missen Sie nicht auf Vorkehrungen gegen
Missbrauch verzichten (z.B. Kontroll- bzw. Wider-
rufsrecht fir einen Dritten oder Bestellung mehrerer

Bevollmachtigter).

Sie konnen fir verschiedene Aufgabengebiete
(z.B. Gesundheitsfirsorge und Vermégensangele-
genheiten) jeweils einen eigenen Bevollméchtig-
ten einsetzen. Allerdings benétigt dann jeder eine
eigene Vollmachtsurkunde. Dazu kénnen Sie das
beigefigte Formular mehrfach verwenden.

Wenn Sie mehrere Bevollmachtigte mit demsel-
ben Aufgabengebiet betrauen, besteht allerdings
die Gefahr, dass die unterschiedlichen Personen
verschiedener Meinung sind, was die Wahrneh-
mung lhrer Interessen gefahrden kann.

Sie kénnen die Vollmacht auch so erteilen, dass
mehrere Bevollmdchtigte Sie nur gemeinsam ver-
treten dirfen. Dies kénnen Sie etwa bei Angele-
genheiten vorsehen, die lhnen besonders wichtig
sind (Beispiel: Fir die bei einer Haushaltsaufls-
sung notwendigen Rechtsgeschafte dirfen lhre bei-
den Kinder nur gemeinsam handeln).

Fir den Fall, dass der von lhnen Bevollmachtigte
»im Ernstfall” verhindert ist, sollte maglichst eine
weitere Vertrauensperson als Ersatzbevollméch-
tigter zur Verfigung stehen. Dass diese nur bei
Verhinderung des eigentlichen Bevollmachtigten
fir Sie handeln darf, sollte intern abgesprochen
werden. Im Text der Vollmacht ware eine solche
Einschrankung fehl am Platz (vgl. die Hinweise
auf Seite 17). Am besten gehen Sie also folgen-
dermafen vor: Sie erteilen lhrer Vertrauensperson
und demijenigen, der diese im Notfall vertreten
soll (lhrem Ersatzbevollméachtigten) jeweils eine
uneingeschrankte Vollmacht, z.B. indem Sie das
beigefigte Formular mehrfach verwenden. Intern
sprechen Sie mit lhrem Bevollméchtigten und dem
Ersatzbevollmachtigten ab, dass der Vertreter nur
dann handelt, wenn der erste Bevollméachtigte ver-
hindert ist.



Sie kénnen in der Vollmacht auch vorsehen, dass
der Bevollmachtigte weiteren Personen Untervoll-
macht erteilen darf, die Sie dann im Bedarfsfall
vertreten kénnen. Damit legen Sie die Entscheidung
iber die Untervollmacht aber in die Hande lhrer
Vertrauensperson.

7. Wo bewahre ich die Vollmachts-
urkunde auf?

Sicherheitshalber sollte die Vollmacht die Bestim-

mung enthalten, dass der Bevollméchtigte die Voll-

machtsurkunde bei Vornahme eines Rechtsge-

schafts fir Sie dem Geschaftspartner im Original

vorzulegen hat.

Handlungsfahig ist lhr Bevollmachtigter dann aller-
dings nur, wenn er die Vollmachtsurkunde im Ori-
ginal vorweisen kann. Sorgen Sie deshalb stets
dafir, dass die Vollmachtsurkunde dem Berech-
tigten zur Verfigung steht, wenn sie bendtigt
wird.

Hierzu gibt es verschiedene Maglichkeiten:

B Sie verwahren die Vollmachtsurkunde an einem
im Ernstfall leicht zugdnglichen Ort, den der
Bevollmé&chtigte kennt (z.B. in Ihrem hdusli-
chen Schreibtisch).

B Sie ibergeben die Vollmachtsurkunde von
vornherein dem Bevollmachtigten mit der Maf-
gabe, von dieser nur in dem besprochenen Fall
Gebrauch zu machen. Wie schon gesagt, soll-
ten Sie ohnehin nur den bevollméchtigen, dem
Sie vorbehaltlos vertrauen kénnen. Sollte diese
Person absprachewidrig schon vorzeitig von
der Vollmacht Gebrauch machen, kénnen Sie
die Vollmacht widerrufen und Schadenersatz
fordern.

B Sie ibergeben die Vollmachtsurkunde einer
anderen Vertrauensperson zur trevhénderischen
Verwahrung mit der Auflage, sie dem Bevoll-
méchtigten im Bedarfsfall auszuhandigen.

B Die Vollmachtsurkunde kénnen Sie auch bei

einem Notar hinterlegen. Sie kdnnen den Notar

anweisen, an den Bevollméchtigten nur dann
eine Ausfertigung der Vollmachtsurkunde heraus-
zugeben, wenn dieser ein arziliches Attest vor-
legt, wonach Sie die in der Vollmacht bezeich-
neten Angelegenheiten nicht mehr besorgen
kénnen. Sie kénnen mit dem Notar abspre-
chen, wie alt das Attest sein darf und dass
er dessen Richtigkeit nicht Gberprifen muss.

In jedem Fall kénnen Sie die Vorsorgevollmacht
bei dem Zentralen Vorsorgeregister der
Bundesnotarkammer registrieren lassen. Das gilt
auch fir Vorsorgevollmachten, die nicht notari-
ell beurkundet sind. Eine solche Registrierung
empfiehlt sich, weil damit sichergestellt wird,
dass das Gericht, das im Bedarfsfall Gber die
Bestellung eines Betrevers zu entscheiden hat,
Kenntnis von der Vollmacht erlangen kann. Es
braucht dann kein Betreuver bestellt zu werden,
weil eine wirksam erteilte Vollmacht im Rahmen
ihrer Reichweite die Einrichtung einer gerichtlich
angeordneten Betreuung entbehrlich macht.

Nghere Hinweise zum Zentralen Vorsorgeregister
der Bundesnotarkammer finden Sie ab Seite 15.

8. Ab wann und wie lange gilt die
Vollmacht?

Die Vollmacht gilt ab ihrer Ausstellung im ,Auf3en-
verhdltnis” zwischen dem Bevollmdchtigten und
AuBBenstehenden. Im ,Innenverhdltnis” zwischen
lhnen und dem Bevollméchtigten ist aber die mit
ihm getroffene Vereinbarung mafB3gebend (zu die-
sen Begriffen vgl. ndher Seite 13).

Diese wird wortlich oder stillschweigend dahin-
gehend lauten, dass er von der Vollmacht erst
Gebrauch machen darf, wenn Sie selbst nicht
mehr handlungsfdhig sind.



Wenn Sie lhre Vollmacht widerrufen wollen, miissen
Sie das ausgehandigte Formular zuriickverlangen.
Haben Sie auch eine ,Konto-/Depot-Vollmacht —
Vorsorgevollmacht” erteilt, die Sie widerrufen méch-
ten, sollten Sie dies in jedem Fall auch lhrer Bank
oder Sparkasse unverziiglich schriftlich mitteilen.

Der Tod des Vollmachtgebers fihrt in der Regel
nicht zum Erléschen der Vollmacht. (Auch hierzu

finden Sie weitere Erlduterungen auf Seite 16).

9. Wie kann ich dem Bevollmachtigten
meine Wiinsche und Vorstellungen
verdeutlichen?

Zundchst sollte beachtet werden, dass die Voll-

macht eine fir Dritte bestimmte Erklérung ist. Sie

bezeichnet die Person des rechtsgeschaftlichen

Vertreters und beschreibt, was dieser ,im Au3en-

verhdltnis” mit Rechtswirkung fir Sie tun darf.

Deshalb sollten Anweisungen an den Bevollméch-
tigten zum inhaltlichen Gebrauch der Vollmacht
nicht in diese selbst aufgenommen werden.

Beispiel:

Eine Vollmacht kann zum Abschluss eines Heimver-
trages ermachtigen. Etwaige Winsche, welches Heim
vorrangig in Betracht kommt oder umgekehrt keines-
falls ausgewdhlt werden sollte, gehéren nicht in
diese Erkladrung mit AuBenwirkung. Dies kann vor-
weg mit dem Bevollméchtigten als ,Auftrag” bespro-
chen oder auch in einer schriftlichen Handlungs-

anweisung, etwa einem Brief, niedergelegt werden.

Dasselbe gilt z.B. fir die Aufforderung, bestimmte
Angehdrige an Geburtstagen, Weihnachten usw.
zu beschenken oder die bisherigen Spenden-
gewohnheiten fortzufihren. All dies sollte nicht in
den Text der Vollmacht, sondern in den Auftrag an

den Bevollméchtigten aufgenommen werden.

Welchen Inhalt dieser im Einzelnen haben kann,
hangt wesentlich von Ihren individuellen Win-
schen und Bediirfnissen ab.

10. Was kann geschehen, wenn ich
keine Vollmacht erteile?

Wenn Sie infolge eines Unfalls oder einer Erkran-
kung oder auch aufgrund nachlassender geistiger
Krafte im Alter Ihre Angelegenheiten ganz oder
teilweise nicht mehr regeln kénnen und Sie keine
Vollmacht erteilt haben, kann die Bestellung eines
gesetzlichen Vertreters (,Betreuvers”) fir Sie not-
wendig werden. Hierfir ist das Vormundschaftsge-
richt zustandig. Wird diesem z. B. durch Mitteilung
von Angehérigen, Arzten oder auch Behérden ein
entsprechender Anlass bekannt, prift es, ob ein
Betreuer fir Sie zu bestellen ist und welchen Auf-
gabenkreis dieser dann haben soll. Hierzu missen
Sie in jedem Fall vom Richter persénlich angehéort
werden. AuBBerdem ist regelmaBig ein arztliches
Sachverstdndigengutachten einzuholen. Haufig
wird auch die Betreuungsstelle lhrer Stadt oder
Ihres Landkreises um AuBerung gebeten. Wenn Sie
Ihre Rechte nicht mehr selbst wahrnehmen kénnen,
kann das Gericht einen Verfahrenspfleger, z.B.
eine lhnen nahe stehende Person, aber ausnahms-
weise auch einen Rechtsanwalt, fir Sie bestellen.
Bestellt das Gericht einen Betreuer, wird dieser lhr
gesetzlicher Vertreter in dem festgelegten Aufga-

benkreis.



11. Was ist eine Betreuungsverfiigung?
Das Gericht hort Sie auch zur Frage an, wen Sie
gegebenenfalls als Betrever wiinschen. Falls Sie
sich nicht mehr duBern kénnen, hat das Gericht
Wiinsche, die Sie zuvor festgelegt haben, zu
bericksichtigen. Dies geschieht zweckmaBig in
einer schriftlichen vorsorgenden Verfigung fir
den Betreuungsfall, auch ,Betreuungsverfigung”
genannt. Sie kénnen darin bestimmen, wer lhr
Betreuer werden soll. Sie kénnen aber auch fest-
legen, wer keinesfalls als Betrever in Befracht
gezogen werden soll. Diese Wiinsche sind fir das
Gericht grundsétzlich verbindlich. Im beigefiigten
Vollmachtsformular kénnen Sie deshalb auch verfi-
gen, dass lhr Bevollmachtigter als Betreuer ausge-
wahlt werden soll, wenn trotz der Vollmacht eine
Betreuerbestellung notwendig werden sollte.

12. Soll ich statt einer Vollmacht eine
Betreuungsverfigung errichten?

Das lasst sich nicht allgemein beantworten.

Ist jemand, dem Sie vollstandig vertrauen kénnen,
bereit, sich im Bedarfsfall um lhre Angelegenhei-
ten zu kimmern, dirfte eine Vollmacht vorzuzie-
hen sein. Mit Ausnahme der schon erwdhnten
Falle - eine risikoreiche Heilbehandlung oder eine
geschlossene Unterbringung bzw. andere freiheits-
beschrankende MafBBnahmen - braucht er fir seine
Entscheidungen auch keine gerichtlichen Genehmi-
gungen. Sie vermeiden damit das mit der Betreuver-
bestellung verbundene gerichtliche Verfahren.

lhr Bevollmachtigter steht anders als der Betreuer
nicht unter der Kontrolle des Vormundschaftsge-
richts.

Allerdings kann das Vormundschaftsgericht, wenn
ihm ein entsprechender Anlass bekannt wird, fir
einen Bevollmdchtigten eine Kontrollperson bestel-
len. Dieser ,Vollmachtsbetrever” hat nur die Auf-
gabe, den Bevollméchtigten zu Gberwachen, lhre
Rechte gegeniber dem Bevollméchtigten wahrzu-
nehmen und die Vollmacht notfalls auch zu wider-
rufen. Wird das nétig, misste das Gericht dann
einen Betrever fir den Aufgabenkreis bestellen,
der zuvor dem ,ungetreuen” Bevollméachtigten iber-
tragen war.

Wenn Sie hingegen niemanden haben, dem Sie
eine Vollmacht anvertrauen wollen, empfiehlt sich
die Festlegung einer Betreuungsverfiigung. Damit
erwarten Sie, dass im Bedarfsfall ein Betrever fiir
Sie bestellt wird. Sie nehmen dann Einfluss auf des-
sen Auswahl und dessen spateres Handeln fir Sie.
Wenn Sie also eine Betreuungsverfigung errichten
wollen, sollten Sie sich dariiber — etwa bei der
Befreuungsstelle Ihrer Stadt oder lhres Landkreises —

gesondert informieren.

13. Wer entscheidet Glber meine arztliche
Behandlung?

Solange Sie als Patient einwilligungsféhig sind,

entscheiden Sie selbst nach Aufklarung und Bera-

tung durch den Arzt iber alle Sie betreffenden

arztlichen MafBnahmen. Dies gilt auch, wenn fir

Sie eine Betreuung mit dem Aufgabenkreis der

Gesundheitsfirsorge angeordnet wurde.

Falls Sie aber nicht mehr entscheidungsféhig sind,
vor allem lhren Willen nicht mehr duBern kdnnen,
muss ein Bevollméchtigter oder Betrever fir Sie
entscheiden. Ist weder ein Bevollméchtigter noch
Betreuer bestellt, muss bei eilbedirftigen Maf3-
nahmen der Arzt nach lhrem ,mutmaBlichen Wil-
len” handeln. Bei nicht eilbedirftigen @rztlichen



Behandlungen muss gegebenenfalls ein vorlau-
figer Betreuer bestellt werden. lhr mutmaBlicher
Wille ist Gberhaupt maf3gebend fir jede arztliche
Behandlung, zu der Sie sich selbst nicht mehr
duBern kdnnen. Es muss gegebenenfalls von lhrem
Bevollméchtigten oder Betreuer ermittelt werden,
wie Sie sich in der gegebenen Situation entschei-
den wiirden, wenn Sie lhren Willen noch kundtun
kénnten. Dies kann sehr schwierig sein, wenn Sie
in der Vergangenheit niemals schrifflich oder auch
nur mindlich, z.B. gegeniber Angehdrigen, lhre
Vorstellungen fir eine medizinische Behandlung,
insbesondere in der letzten Lebensphase, gedu-
Bert haben. Deshalb ist es wichtig, dies voraus-
schauend in einer ,Patientenverfigung” festzule-
gen. Dariber sollten Sie sich also auch Gedanken
machen, wenn Sie sich mit der Erteilung einer
Vollmacht beschaftigen. Auch hieriber kdnnen Sie
gesonderte Informationen einholen.

14. Wo kann die bevollméchtigte Person
Unterstiitzung bekommen?

Die von lhnen bevollmdachtigte Person soll lhre
Angelegenheiten so erledigen, wie Sie das mit ihr
abgesprochen haben. Dennoch kann es im Vertre-
tungsfall Situationen geben, in denen die bevoll-
méchtigte Person auf Unterstitzung angewiesen
ist. Um zu vermeiden, dass der von lhnen aus-
gewdhlte Vertreter aufgrund von Uberforderung
in einem solchen Fall nicht fir Sie tatig werden
kann, sieht das Betreuungsrecht vor, dass auch
Bevollméchtigte sich von den Betreuungsvereinen
beraten lassen kdnnen. Wie ehrenamiliche Betreu-
er kénnen Bevollmdchtigte deren Hilfe in Anspruch
nehmen. Ebenso kénnen sich Bevollméchtigte an
die 6riliche Betreuungsbehérde wenden.

WENN SIE ES ETWAS GENAUER WISSEN WOLLEN

B Zusatzliche Erlduterungen zu Frage 2, Seite 7
(Begriff der Vollmacht, zugrunde liegendes

Rechtsverhdltnis)

Vollmacht ist die durch Rechtsgeschéft erteilte
Vertretungsmacht. Sie wird im Regelfall durch
Erklarung gegeniber dem zu Bevollméchtigen-
den erteilt. Wie jedes Rechtsgeschaft setzt sie die
Geschaftsfahigkeit des Vollmachtgebers voraus.

Man unterscheidet bei der Vollmacht ein AuBen-
verhdltnis und ein Innenverhdlinis. Das Auf3en-
verhéltnis besteht zwischen Vollmachtgeber und
Bevollméchtigten einerseits sowie auf der anderen
Seite Dritten, denen gegeniber Erklarungen abzu-
geben sind (z.B. Vertragspartner, Behérden, Arzte
usw.). Im AuBenverhaltnis interessiert fir die Wirk-

samkeit der Erkldrungen des Bevollméchtigten nur
der Inhalt der Vollmacht, nicht aber z.B. Abspra-
chen zwischen dem Vollmachtgeber und dem Bevoll-

mdchtigten zu deren Gebrauch.

Diese betreffen vielmehr das Innenverhalinis
zwischen Vollmachtgeber und Bevollmdchtigten.



Eine ausdrickliche Regelung des Innenverhalt-
nisses vermeidet auch Streit Uber die Rechte des
Bevollmachtigten und dient damit sowohl dem
Schutz des Vollmachtgebers (oder dessen Erben)
als auch dem des Bevollméchtigten. So lasst sich
z.B. die haufig streitige Frage eindeutig regeln, ob
die Vollmacht nur zur Verwaltung oder auch zur
VerduBerung von Grundbesitz erteilt worden ist.

Von der Vollmacht zu unterscheiden ist eine
Betreuungsverfiigung. Diese berechtigt nicht

zur Vertretung bei Rechtsgeschéften. In ihr werden

vielmehr Wiinsche festgelegt fir den Fall, dass
— weil keine Vollmacht erteilt wurde — ein Betreuer
bestellt werden muss.

Dariber hinaus kénnen durch eine notarielle Beur-
kundung mégliche Zweifel an der Wirksamkeit der
Vollmacht leichter vermieden werden.

Die fiir eine notarielle Beurkundung entstehenden
Gebihren sind gesetzlich festgelegt und rich-
ten sich nach dem Geschaftswert der Vollmacht,
der wiederum vom Vermégen des Vollmacht-
gebers abhdngt. Bei einem Geschaftswert von
z.B. 50.000 Euro fallt fir die Beurkundung einer
umfassenden Vorsorgevollmacht eine Gebiihr von
66 Euro an. Die Mindestgebihr betragt 10 Euro,
die hochste Gebiihr, die bei Geschaftswerten iiber
500.000 Euro berechnet wird, betragt 403,50
Euro. Die Gebihren schlieBen die Beratung,
den Entwurf und die Beurkundung ein. Fir die
reine Beglaubigung der Unterschrift fallen beim
Notar wertabhéngige Gebihren zwischen 10 und
130 Euro an (alle Beispiele zuziglich Mehrwert-
steuer).




B Erganzende Hinweise zu Frage 7, Seite 10
(Registrierung der Vollmacht im Zentralen Vorsorge-
register der Bundesnotarkammer)

Die Bundesnotarkammer fishrt das Zentrale Vorsor-
geregister. In diesem Register kénnen Angaben zu
notariellen wie sonstigen Vorsorgevollmachten ein-
getragen werden. Dort kénnen Sie im Zusammen-
hang mit der Registrierung lhrer Vollmacht auch
eintragen lassen, ob Sie besondere Anordnungen
und Wiinsche zu Art und Umfang medizinischer
Versorgung haben. Kommt es zu einem Betreu-
ungsverfahren, kann das Vormundschaftsgericht
durch Abfrage bei dem Register Kenntnis vom Vor-
handensein einer Vollmacht erlangen. Damit wird
vermieden, dass ein Betreuer nur deshalb bestellt
wird, weil das Vormundschaftsgericht von einer
Vollmacht nichts wusste. Das Gericht kann auf-
grund der registrierten Daten beurteilen, ob eine
fir das Betreuungsverfahren relevante Vollmacht
vorhanden ist und es deshalb mit der bevollméch-
tigten Person in Kontakt treten muss.

Mit der Eintragung ist keine eigenstandige Voll-
machtserteilung verbunden. Die Angaben zur Voll-
macht werden nicht inhaltlich Gberprift. Vor allem
wird nicht Gberprift, ob eine wirksame Vollmacht
erteilt wurde.

Um dem Vormundschaftsgericht den Kontakt mit
der bevollmachtigten Person zu erméglichen, soll-
ten Sie auf jeden Fall auch deren Daten regis-
trieren lassen. Es empfiehlt sich, die Einzelheiten
zuvor mit der bevollmdachtigten Person zu bespre-
chen, insbesondere zu klgren, ob sie mit der Regis-
trierung einverstanden ist.

Die Registereintragung kann unmittelbar von dem
Vollmachtgeber selbst beantragt werden. Der
Antrag kann aber auch Uber den Notar oder
Rechtsanwalt gestellt werden, der bei der Erstel-
lung der Vollmacht mitgewirkt hat. Zum Teil sind
auch die Betreuungsvereine und Betreuungsbehér-
den bei der Antragstellung behilflich.

Wollen Sie die Eintragung selbst veranlassen, kan-
nen Sie dies online Uber das Internet unter www.
vorsorgeregister.de tun. Das hat den Vorteil, dass
die von lhnen eingegebenen Daten automatisiert
und somit wesentlich schneller weiterverarbeitet
werden kénnen. Der Antrag iber das Internet ist
zudem kostenginstiger als ein postalischer Antrag.
AuBerdem entfdllt eine nicht immer auszuschlie-
Bende Fehlerquelle bei der Erfassung schriftlicher
Antrdge.

Fir eine postalische Antragstellung sollten Sie die
hierfir vorgesehenen speziellen Antragsformulare
verwenden, die Sie bei der Bundesnotarkammer
unter der folgenden Adresse anfordern kénnen:

Bundesnotarkammer

— Zentrales Vorsorgeregister —
Postfach 08 01 51

10001 Berlin

An diese Adresse kdnnen Sie die ausgefillten For-
mulare dann auch zuriicksenden.



Fir die Registrierung lhrer Vollmacht fallen einmalig aufwandsbezogene Gebihren

an, wobei in der Grundgebihr die Eintragung der ersten bevollméchtigten Person

enthalten ist. Folgende Gebihren werden von der Bundesnotarkammer fir einen

von lhnen selbst gestellten Antrag erhoben:

B Der Antrag auf Eintragung, Anderung, Ergénzung oder
Léschung eines Eintrags wird online iber

www.vorsorgeregister.de gestellt:

B Der Antrag auf Eintragung, Anderung, Ergénzung oder
Léschung eines Eintrags wird schriftlich gestellt:

B Erhshungsgebiihr fir jede weitere bevollmdchtigte Person
bei einem online gestellten Antrag iber

www.vorsorgeregister.de:

B Erhchungsgebihr fir jede weitere bevollmdchtigte Person

bei schriftlichem Antrag:

15,50 Euro

18,50 Euro

2,50 Euro

3,00 Euro

Bei Zahlung durch Lastschrifteinzug ermafigen sich die Gebihren um: 2,50 Euro

Bei einer Antragstellung Uber institutionelle Nutzer des Vorsorgeregisters, insb.

Notare, Rechtsanwdlte, zum Teil auch Betreuungsvereine und Betreuungsbehér-

den, kénnen sich die Gebihren nochmals ermaBigen (auf bis zu 8,50 Euro).

B Zusatzliche Erlguterungen zu Frage 8, Seite 10
(Wirkung der Vollmacht Gber den Tod hinaus)

Nach dem Gesetz endet ein Auftrag im Zwei-
fel nicht mit dem Tod des Auftraggebers. Da
der Vollmacht ein Auftrag zugrunde liegt, ist der
Bevollméchtigte auch nach dem Tod des Voll-
machtgebers befugt, von seiner Vertretungsmacht
Gebrauch zu machen. Seine Erklarungen berech-
tigen und verpflichten die Erben hinsichtlich des
Nachlasses. Die Erben kénnen Rechenschaft vom
Bevollmachtigten verlangen und die Vollmacht
widerrufen. Diese Wirkung lhrer Vollmacht Gber
den Tod hinaus kénnen Sie aber auch ausschlie-
Ben, indem Sie eine entsprechende Bestimmung
in die Vollmachtsurkunde aufnehmen. Enthdlt lhre
Vollmacht einen derartigen Ausschluss, kann es
aber sein, dass bei Verwendung der Vollmacht zur
Vornahme von Rechtsgeschdften eine Lebensbe-

scheinigung verlangt wird.

16



Noch zwei wichtige Hinweise zur Vollmacht:

Eine Vollmacht, die zur Vertretung in Vermégens-
angelegenheiten befugt, sollte in keinem Fall Zwei-
fel am Eintritt ihrer Wirksamkeit zulassen. Sie soll-
ten daher einleitend nicht etwa schreiben:

LFir den Fall, dass ich selbst einmal nicht mehr
handeln kann, soll an meiner Stelle...” o.&. Damit
bliebe namlich fir den Rechtsverkehr ungeklart,
ob diese Voraussetzung wirklich eingetreten ist.
Es wdre auch unzweckmafBig, die Giltigkeit der
Vollmacht etwa von arztlichen Zeugnissen Gber
lhren Gesundheitszustand abhdngig zu machen.
Dies wirde wiederum Fragen aufwerfen, z.B. wie
aktuell diese Bescheinigungen jeweils sein mussen.
Eine Vollmacht zur Vorsorge ist nur dann unein-
geschrankt brauchbar, wenn sie an keine Bedin-
gungen geknipft ist.

Wollen Sie die Person lhres Vertrauens auch zur
Woahrnehmung von Bankangelegenheiten bevoll-
machtigen, ist es ratsam, diese Vollmacht geson-
dert auf dem von den Banken und Sparkassen
angebotenen Vordruck ,Konto-/Depotvollmacht
- Vorsorgevollmacht” zu erteilen. In dieser Voll-
macht sind die im Zusammenhang mit lhrem Konto
oder Depot wichtigen Bankgeschdafte im Einzelnen
erfasst. Es empfiehlt sich, diese Vollmacht in lhrer
Bank in Anwesenheit eines Bankmitarbeiters aus-
zufillen. lhr Kreditinstitut wird Sie sicherlich gerne
beraten. Wenn Sie zum Abschluss eines Darle-
hensvertrages bevollmachtigen wollen, missen Sie
die Vollmacht notariell erteilen.

Das Muster einer Vorsorgevollmacht finden Sie

zum Ausdrucken auf den Seiten 41 und 42 dieser
Datei.



Voraussetzungen einer Betreuung

Eine Befreuung kann nur angeordnet werden,
wenn bei der betroffenen Person eine Hilfsbedirf-
tigkeit vorliegt, die auf einer der folgenden, im
Gesetz (§ 1896 Abs. 1 BGB) genannten Krankhei-
ten oder Behinderungen beruht:
B Psychische Krankheiten
Hierzu gehoren alle kérperlich nicht begrind-
baren seelischen Erkrankungen; ferner seelische
Storungen, die korperliche Ursachen haben,
beispielsweise als Folge von Krankheiten (z.B.
einer Hirnhautentzindung) oder von Verletzun-
gen des Gehirns. Auch Abhdngigkeitserkran-
kungen (Sucht) kdnnen bei entsprechendem
Schweregrad psychische Krankheiten sein.
Dasselbe gilt schlieBlich fir Neurosen oder Per-
sonlichkeitsstérungen (,Psychopathien”).
B Geistige Behinderungen
Hierunter fallen die angeborenen sowie die
wéhrend der Geburt oder durch frihkindliche
Hirnschadigung erworbenen Intelligenzdefekte
verschiedener Schweregrade.
B Seelische Behinderungen
Dies sind bleibende psychische Beeintréchti-
gungen, die als Folge von psychischen Erkran-
kungen entstanden sind. Auch die geistigen
Auswirkungen des Altersabbaus werden hierzu
gerechnet.
B Korperliche Behinderungen
Auch kérperliche Behinderungen kdnnen
Anlass fir die Anordnung einer Betreuung
sein, allerdings nur, soweit sie die Fahigkeit
zur Besorgung der eigenen Angelegenheiten
wenigstens teilweise aufheben oder wesent-
lich behindern. Dies kann etwa bei dauvernder

Bewegungsunfahigkeit der Fall sein.

Zu der Krankheit oder Behinderung muss ein Fur-
sorgebedirfnis hinzutreten: Eine Betreuerin oder
ein Betrever darf nur bestellt werden, ,wenn der
Betroffene aufgrund dieser Krankheit oder Behin-
derung seine Angelegenheiten ganz oder teilwei-
se nicht zu besorgen vermag”. Es kann sich dabei
etwa um Vermégens-, Renten- oder Wohnungspro-
bleme, aber auch um Fragen der Gesundheitsfir-
sorge oder des Aufenthaltes handeln.

Grundsatz der Erforderlichkeit bei der
Betreuerbestellung

Die Betreuung stellt eine wichtige rechtliche Hilfe
for die Betroffenen dar. Sie kann von ihnen aber
auch als Einschréinkung empfunden werden, zumal
wenn die betroffenen Personen mit der Einrich-
tung der Betreuung nicht einverstanden sind. Fir
alle Bereiche des Betreuungsrechts gilt daher der
Grundsatz der Erforderlichkeit.
sich

Dieser bezieht

B ouf das ,ob” einer Betreuerbestellung,

B ouf den Umfang des Aufgabenkreises der
Betreuerin oder des Betreuers,

B ouf die Auswirkungen der gerichtlichen MaB-
nahme,

B ouf die Daver der Anordnung.



Notwendigkeit der Betreuung

Eine rechtliche Betreuung wird nur dann eingerich-
tet, wenn dies notwendig ist, weil eine Person ihre
Angelegenheiten ganz oder teilweise nicht mehr
besorgen kann.

Dabei muss zundchst festgestellt werden, ob nicht
andere Hilfsméglichkeiten bestehen, insbesonde-
re die Unterstitzung durch Familienangehérige,
Bekannte oder soziale Dienste. Solche Hilfen sind
vorrangig. Eine Betreuung ist auch dann nicht not-
wendig, wenn die Angelegenheiten durch Bevoll-
méchtigte geregelt werden kannen.

§ 1896
(Voraussetzungen fir Betreuerbestellung)

(1) Kann ein Volljchriger auf Grund einer psychi-
schen Krankheit oder einer kérperlichen, geistigen
oder seelischen Behinderung seine Angelegenhei-
ten ganz oder teilweise nicht besorgen, so bestellt
das Vormundschaftsgericht auf seinen Antrag oder
von Amts wegen fir ihn einen Betreuer. Den Antrag
kann auch ein Geschaftsunfahiger stellen. Soweit
der Volljghrige auf Grund einer kérperlichen Behin-
derung seine Angelegenheiten nicht besorgen kann,
darf der Betrever nur auf Antrag des Volljghrigen
bestellt werden, es sei denn, dass dieser seinen Wil-
len nicht kundtun kann.

(1a) Gegen den freien Willen des Volljghrigen darf
ein Betreuer nicht bestellt werden.

(2) Ein Betreuer darf nur fir Aufgabenkreise bestellt
werden, in denen die Betreuung erforderlich ist. Die
Betreuung ist nicht erforderlich, soweit die Angele-
genheiten des Volljghrigen durch einen Bevollméich-
tigten, der nicht zu den in § 1897 Absatz 3 bezeich-
neten Personen gehért oder durch andere Hilfen,
bei denen kein gesetzlicher Vertreter bestellt wird,
ebenso gut wie durch einen Betreuer besorgt wer-
den kénnen.

(3) Als Aufgabenkreis kann auch die Geltend-
machung von Rechten des Betreuten gegeniber
seinem Bevollmachtigten bestimmt werden.

(4) Die Entscheidung iber den Fernmeldeverkehr
des Betreuten und iber die Entgegennahme, das
Offnen und das Anhalten seiner Post werden vom
Aufgabenkreis des Betreuers nur dann erfasst, wenn
das Gericht dies ausdriicklich angeordnet hat.

Umfang der Betreuung

Eine Betreuung darf nur fir die Aufgabenkreise
angeordnet werden, in denen sie tatscchlich erfor-
derlich ist (§ 1896 Abs.2 BGB). Bereiche, die die
Betroffenen eigenstdandig erledigen kdnnen, dirfen
einer Betreuerin oder einem Betreuer nicht Gbertra-
gen werden. Was die Betroffenen noch selbst tun
kénnen und wofir sie eine gesetzliche Vertretung

bendtigen, wird im gerichtlichen Verfahren fest-

gestellt.




Auswirkungen der Betreuung

Die Einrichtung einer Betreuung ist keine Entrech-
tung. Sie hat nicht zur Folge, dass die Betreuten
geschéftsunfahig werden. Die Wirksamkeit der
von ihnen abgegebenen Erklarungen beurteilt sich
wie bei allen anderen Personen alleine danach,
ob sie deren Wesen, Bedeutung und Tragwei-
te einsehen und ihr Handeln danach ausrichten
kénnen. In vielen Fallen wird eine solche Einsicht
allerdings nicht mehr vorhanden sein. Dann sind
die Betreuten ,im natiirlichen Sinne” — unabhdn-
gig von der Betreuerbestellung — geschaftsunfahig
(§ 104 Nr. 2 BGB).

Der Einwilligungsvorbehalt

Von dem Grundsatz, dass das Betreuungsrecht kei-
nen Einfluss auf die rechtliche Handlungsfahigkeit
der Betroffenen hat, gibt es eine wichtige Ausnah-
me: Wenn das Gericht fir einzelne Aufgabenkrei-
se einen Einwilligungsvorbehalt angeordnet hat,
tritt hierdurch eine Beschrankung der Teilnahme am
Rechtsverkehr ein. Die Betreuten brauchen dann (von
gewissen Ausnahmen, wie etwa bei geringfigigen
Geschaften des téaglichen Lebens, abgesehen) die
Einwilligung ihrer Betreuerin oder ihres Betreuers.
Einen Einwilligungsvorbehalt ordnet das Gericht an,
wenn die erhebliche Gefahr besteht, dass jemand
sich selbst oder sein Vermdgen schadigt. Die Maf3-
nahme dient damit in erster Linie dem Schutz vor
uneinsichtiger Selbstschadigung. Ein Einwilligungs-
vorbehalt kann z.B. auch angeordnet werden, um zu
verhindern, dass jemand an nachteiligen Geschéften
festhalten muss, weil ihm im Einzelfall der Nachweis

der Geschaftsunfahigkeit nicht gelingt.
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§ 104
geschaftsunfahig ist ...

2. wer sich in einem die freie Willensbestimmung
ausschlieBenden Zustande krankhafter Stérung der
Geistestdtigkeit befindet, sofern nicht der Zustand
seiner Natur nach ein voribergehender ist.

EheschlieBung und Errichtung von
Testamenten; Wahlrecht

Betreute kdnnen, wenn sie nicht geschaftsunfahig
sind, heiraten. Ebenso kdnnen sie ein Testament
errichten, wenn sie testierfdhig, d.h. in der Lage
sind, die Bedeutung ihrer Erklarung einzusehen
und nach dieser Einsicht zu handeln. Die Betreu-
erbestellung hat darauf keinen Einfluss. Einen
Einwilligungsvorbehalt hierfir gibt es nicht. Der
Zustimmung der Betreuerin oder des Betreuers fir
diese Handlungen bedarf es deshalb nie. Auch
das Wahlrecht behalten die Betreuten, sofern nicht
eine umfassende Betreuerbestellung fir alle Ange-
legenheiten erfolgt ist.



Dauer der Betreuung

Die Betreuerbestellung und die Anordnung eines Einwilligungsvorbehalts diirfen

nicht légnger als notwendig dauern. Dementsprechend wird in die gerichtliche

Entscheidung das Datum des Tages aufgenommen, an dem das Gericht die

getroffene MaBBnahme Gberprift haben muss. Spétestens nach sieben Jahren

muss Uber die Aufhebung oder Verléngerung entschieden werden.

Betreuverauswahl

Nach Méglichkeit ist als Betreuerin oder Betreuer eine
einzelne Person einzusetzen (§ 1897 Abs. 1 BGB).
Dies kénnen dem Betroffenen nahe stehende Perso-
nen sein, Mitglieder eines Betreuungsvereins oder
sonst ehrenamtlich tdtige Personen, selbsténdige
Berufsbetreuerinnen oder -betreuer, aber auch Ange-
stellte eines Befreuungsvereins oder Beschaftigte
der zustdndigen Betreuungsbehdrde. Das Gericht
kann auch mehrere Betreuerinnen und/oder Betreu-
er bestellen, wenn dies sinnvoll erscheint (§ 1899
Abs. 1 BGB). Allerdings darf dann in der Regel nur
ein Betrever die Betreuung berufsméfig fihren und
eine Vergitung erhalten. Nur in bestimmten Féllen
kann ein Verein oder die Betreuungsbehdrde selbst
mit der Aufgabe betraut werden und dies auch nur
so lange, bis die Betreuung durch eine Einzelperson
moglich ist (§ 1900 BGB). Durch diesen Vorrang der

Einzelbetreuung soll erreicht werden, dass sich zwi-

schen der betreuten und der betreuenden Person ein
Vertrauensverhdltnis entwickeln kann.

Bei der Auswahl der Person, die die Betreuung iber-
nehmen soll, kommt den Wiinschen der Betroffenen
groBBe Bedeutung zu. Schlagen sie eine bestimmte
Person vor, die bereit und geeignet ist, diese Auf-
gabe zu Gbernehmen, so ist das Gericht an diesen
Vorschlag gebunden. Eine Ausnahme gilt nur dort,
wo die Bestellung der vorgeschlagenen Person dem
Wohl der Betroffenen zuwiderlaufen wiirde (§ 1897
Abs. 4 Satz1 BGB).

Letzteres kann etwa der Fall sein, wenn ein volljah-
rig gewordenes geistig behindertes Kind, aus einer
Augenblickslaune heraus, eine dritte Person anstel-
le seiner zur Betreuung gut geeigneten Eltern vor-
schlagt. Lehnen Betroffene eine bestimmte Person als
Betreuerin oder Betreuer ab, so soll hierauf Ricksicht
genommen werden (§ 1897 Abs. 4 Satz2 BGB).

21



§ 1897
(Betreuer)

(1) Zum Betrever bestellt das Vormundschaftsgericht
eine natirliche Person, die geeignet ist, in dem gericht-
lich bestimmten Aufgabenkreis die Angelegenheiten des
Betreuten rechtlich zu besorgen und ihn in dem hierfir
erforderlichen Umfang persénlich zu betreuen.

(2) Der Mitarbeiter eines nach § 1908f anerkannten
Betreuungsvereins, der dort ausschlieBlich oder teilweise
als Betrever tdtig ist (Vereinsbetreuer), darf nur mit Ein-
willigung des Vereins bestellt werden. Entsprechendes
gilt fir den Mitarbeiter einer in Betreuungsangelegenhei-
ten zusténdigen Behorde, der dort ausschlieBBlich oder
teilweise als Betreuer tétig ist (Behdrdenbetreuer).

(3) Wer zu einer Anstalt, einem Heim oder einer sons-
tigen Einrichtung, in welcher der Volljghrige unterge-
bracht ist oder wohnt, in einem Abhdngigkeitsverhdaltnis
oder in einer anderen engen Beziehung steht, darf nicht
zum Betreuer bestellt werden.

(4) Schlagt der Vollighrige eine Person vor, die zum
Betreuer bestellt werden kann, so ist diesem Vorschlag
zu entsprechen, wenn es dem Wohl des Volljghrigen
nicht zuwiderl@uft. Schlagt er vor, eine bestimmte Person
nicht zu bestellen, so soll hierauf Ricksicht genommen
werden. Die Sétze 1 und 2 gelten auch fir Vorschla-
ge, die der Volljghrige vor dem Betreuungsverfahren
gemacht hat, es sei denn, dass er an diesen Vorschla-
gen erkennbar nicht festhalten will.

Diese Person darf dann nur bei Vorliegen beson-
derer Griinde mit der Betreuung beauftragt wer-
den.
so ist bei der Auswahl der Betreuerin oder des

Schlagen die Betroffenen niemanden vor,

Betreuers auf ihre verwandtschaftlichen und sons-
tigen personlichen Beziehungen, insbesondere
auf die Bindungen zu Eltern, Kindern, Ehegatten
oder Lebenspartnern, sowie auf die Gefahr von
Interessenkonflikten Ricksicht zu nehmen (§ 1897
Abs. 5 BGB). Als Betreuerin oder als Betreuer ist
eine Person nur dann geeignet, wenn sie in der
Lage ist, den hilfsbedirftigen Menschen in dem
erforderlichen Umfang persénlich zu betreuen.
(vgl. Abschnitt "Personliche Betreuung"). Dies
kann im Einzelfall schwierig zu beurteilen sein.

Feststehende Kriterien hierfir gibt es nicht, da alle
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(5) Schlagt der Volljghrige niemanden vor, der zum
Betreuer bestellt werden kann, so ist bei der Auswahl
des Betrevers auf die verwandtschaftlichen und sons-
tigen persdnlichen Bindungen des Volljghrigen, insbe-
sondere auf die Bindungen zu Eltern, zu Kindern, zum
Ehegatten und zum Lebenspartner, sowie auf die Gefahr
von Interessenkonflikten Ricksicht zu nehmen.

(6) Wer Betreuungen im Rahmen seiner Berufsausiibung
fihrt, soll nur dann zum Betreuer bestellt werden, wenn
keine andere geeignete Person zur Verfigung steht, die
zur ehrenamtlichen Fihrung der Betreuung bereit ist.
Werden dem Betreuer Umstdnde bekannt, aus denen
sich ergibt, dass der Volljghrige durch eine oder meh-
rere Personen auBerhalb einer Berufsausiibung betreut
werden kann, so hat er dies dem Gericht mitzuteilen.
(7) Wird eine Person unter den Voraussetzungen des
Absatzes 6 Satz 1 erstmals in dem Bezirk des Vormund-
schaftsgerichts zum Betreuer bestellt, soll das Gericht
zuvor die zustdndige Behdrde zur Eignung des ausge-
wdhlten Betreuers und zu den nach § 1 Abs.1 Satz 1
zweite Alternative des Vorminder- und Betreuervergi-
tungsgesetzes zu treffenden Feststellungen anhéren. Die
zustdndige Behorde soll die Person auffordern, ein Fih-
rungszeugnis und eine Auskunft aus dem Schuldnerver-
zeichnis vorzulegen.

(8) Wird eine Person unter den Voraussetzungen des
Absatzes 6 Satz 1 bestellt, hat sie sich Gber Zahl und
Umfang der von ihr berufsméaBig gefihrten Betreuungen
zu erklgren.

Falle verschieden gelagert sind. Das Gericht wird
aber etwa darauf achten, Berufsbetreverinnen und
Berufsbetreuern nicht unbegrenzt viele Betreuun-
gen zu Ubertragen, weil dann die persdnliche
Betreuung nicht mehr gewdhrleistet ist. Diejenigen,
die zu der Einrichtung, in der die betreute Person
lebt, in einem Abhdangigkeitsverhdltnis oder einer
anderen engen Beziehung stehen (z.B. das Perso-
nal eines Seniorenwohnheims), scheiden wegen
der Gefahr von Interessenkonflikten von vorn-
herein als Betreuerin oder Betreuer aus (§ 1897
Abs. 3 BGB). AuBBerdem soll der Berufsbetreuer bei
seiner erstmaligen Bestellung ein Fihrungszeugnis
und eine Auskunft aus dem Schuldnerverzeichnis
vorlegen (§ 1897 Abs.7 Satz 2 BGB).



Die Betreuerbestellung ist erst méglich, wenn die
ausgewdhlte Person sich zur Ubernahme bereit
erklart hat. Jeder Birger und jede Birgerin ist
grundsatzlich verpflichtet, eine Betreuung ehren-
amtlich zu Gbernehmen, wenn er oder sie hierfir
geeignet und die Ubernahme auch zumutbar ist
(§ 1898 Abs. 1 BGB). Allerdings kann das Gericht
niemanden dazu zwingen. Wer jedoch die Uber-
nahme einer Betreuung ohne Grund ablehnt, ist
fir den Schaden verantwortlich, der der betreu-
ungsbediirftigen Person durch die eingetretene
Verzégerung entsteht. Steht keine ehrenamtlich
tatige Person zur Verfigung oder ist die Betreuung
besonders schwierig, so wird das Gericht jeman-
den bestellen, der Betreuungen berufsmaBig fihrt.

§ 1900

(Betreuungsverein)

(1) Kann der Volljghrige durch eine oder mehrere
natirliche Personen nicht hinreichend betreut wer-
den, so bestellt das Vormundschaftsgericht einen
anerkannten Betreuungsverein zum Betrever. Die
Bestellung bedarf der Einwilligung des Vereins.

(2) Der Verein ibertragt die Wahrnehmung der
Betreuung einzelnen Personen. Vorschlagen des Voll-
jahrigen hat er hierbei zu entsprechen, soweit nicht
wichtige Griinde entgegenstehen. Der Verein teilt
dem Gericht alsbald mit, wem er die Wahrnehmung
der Betreuung Gbertragen hat.

(3) Werden dem Verein Umstdnde bekannt, aus
denen sich ergibt, dass der Volljghrige durch
eine oder mehrere natiirliche Personen hinreichend
betreut werden kann, so hat er dies dem Gericht
mitzuteilen.

(4) Kann der Volljghrige durch eine oder mehrere
natirliche Personen oder durch einen Verein nicht
hinreichend betreut werden, so bestellt das Gericht
die zustandige Behdrde zum Betreuer. Die Absdtze
2 und 3 gelten entsprechend.

(5) Vereinen oder Behérden darf die Entscheidung
Uber die Einwilligung in eine Sterilisation des Betreu-
ten nicht Gbertragen werden.

§ 1899 BGB

(Mehrere Betreuer)

(1) Das Vormundschaftsgericht kann mehrere Betreu-
er bestellen, wenn die Angelegenheiten des Betreu-
ten hierdurch besser besorgt werden kénnen. In die-
sem Fall bestimmt es, welcher Betreuer mit welchem
Aufgabenkreis betraut wird. Mehrere Betreuer, die
eine Vergitung erhalten, werden auBer in den in
den Absdtzen 2 und 4 sowie § 1908i Abs.1 Satz
1 in Verbindung mit § 1792 geregelten Féllen nicht
bestellt.

(2) Fir die Entscheidung iber die Einwilligung in
eine Sterilisation des Betreuten ist stets ein besonde-
rer Betreuer zu bestellen.

(3) Soweit mehrere Betreuer mit demselben Aufga-
benkreis betraut werden, kénnen sie die Angelegen-
heiten des Betreuten nur gemeinsam besorgen, es
sei denn, dass das Gericht etwas anderes bestimmt
hat oder mit dem Aufschub Gefahr verbunden ist.

(4) Das Gericht kann mehrere Betrever auch in der
Weise bestellen, dass der eine die Angelegenheiten
des Betreuten nur zu besorgen hat, soweit der ande-
re verhindert ist.

§1898
(Bereiterklarung)

(1) Der vom Vormundschaftsgericht Ausgewdhlte ist
verpflichtet, die Betreuung zu ibernehmen, wenn er
zur Betreuung geeignet ist und ihm die Ubernahme
unter Beriicksichtigung seiner familiéren, beruflichen
und sonstigen Verhaltnisse zugemutet werden kann.
(2) Der Ausgewdhlte darf erst dann zum Betreuer

bestellt werden, wenn er sich zur Ubernahme der
Betreuung bereit erklért hat.
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Betreuerwechsel

Fir einen betreuten Menschen kann es nachteilig
sein, wenn die Betreuerin oder der Betreuver aus-
getauscht wird und er sich deshalb an eine neuve
Person gewdhnen muss. Ein Wechsel soll daher
nach Maglichkeit vermieden werden. Allerdings
kénnen Betreuerinnen und Betreuer, denen die
Fihrung der Betreuung aufgrund neu eingetretener
Umstande nicht mehr zugemutet werden kann, ihre
Entlassung verlangen. Betreuerinnen und Betreuer,

die ihre Aufgaben nicht mehr sachgerecht erfillen,
sind vom Gericht zu entlassen. Schlagen Betreute
im Laufe der Zeit eine andere, gleich gut geeig-
nete und zur Ubernahme der Betreuung bereite
Person vor, so wird das Gericht dem folgen, wenn
es dem Wohl der Betfroffenen-dient. Berufsbetreue-
rinnen und -betreuer sollen abgeldst werden, wenn
die Betreuung kiinftig von einer ehrenamtlich tdti-
gen Person wahrgenommen werden kann.

Betreuveraufgaben und Haftung

Befreuerinnen und Betreuer haben die Aufgabe,
die Betreuten in dem ihnen Ubertragenen Wir-
kungskreis zu vertreten. Sie haben insoweit die
Stellung eines gesetzlichen Vertreters; dies gilt
auch, wenn sie im Namen der Betreuten Prozesse

fihren (§ 1902 BGB).

§1902

(Vertretung durch Betreuer)

In seinem Aufgabenkreis vertritt der Betrever den
Betreuten gerichtlich und auBBergerichtlich.

Von der Vertretungsbefugnis erfasst werden aber
nur die Handlungen innerhalb des gerichtlich
zugewiesenen Aufgabenkreises. Wenn sie fest
stellen, dass auch in anderen Bereichen Unter-
stitzung durch eine gesetzliche Vertretung nétig
ist, dirfen Betreuerinnen und Betreuer hier nicht
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einfach tatig werden, sondern missen das Vor-
mundschaftsgericht unterrichten und dessen Ent-
scheidung abwarten. Vorher dirfen sief nur in
besonders eiligen Féllen handeln. Auch alle ande-
ren Umstande; die im Hinblick auf den Erforder
lichkeitsgrundsatz eine Einschrankung oder Auf-
hebung der gerichtlichen Entscheidung ergeben
kénnten, sind dem Vormundschaftsgericht mitzu-
teilen (§ 1901 Abs.5 BGB). Bei Zweifeln, ob eine
bestimmte Handlung in den Aufgabenbereich der
Betreuung fallt, empfiehlt sich eine Rickfrage beim
Vormundschaftsgericht.

Die Post sowie den Fernmeldeverkehr der Betreu-
ten dirfen Betreuerinnen und Betrever nur dann
kontrollieren, wenn das Gericht ihnen diesen
Aufgabenkreis ausdricklich.«zugewiesen hat
(§ 1896 Abs. 4 BGB).



§ 1901
(Wohl des Betreuten)

(1) Die Betreuung umfasst alle Tatigkeiten, die erfor-
derlich sind, um die Angelegenheiten des Betreuten
nach MaBBgabe der folgenden Vorschriften rechtlich
zu besorgen.

(2) Der Betreuer hat die Angelegenheiten des
Betreuten so zu besorgen, wie es dessen Wohl
enfspricht. Zum Wohl des Betreuten gehért auch
die Méglichkeit, im Rahmen seiner Fahigkeiten sein
Leben nach seinen eigenen Winschen und Vorstellun-
gen zu gestalten.

(3) Der Betreuer hat Wiinschen des Betreuten zu ent-
sprechen, soweit dies dessen Wohl nicht zuwider-
lGuft und dem Betreuer zuzumuten ist. Dies gilt auch
for Winsche, die der Betreute vor der Bestellung
des Betreuers geduBert hat, es sei denn, dass er an
diesen Wiinschen erkennbar nicht festhalten will.
Ehe der Betreuer wichtige Angelegenheiten erledigt,
bespricht er sie mit dem Betreuten, sofern dies des-
sen Wohl nicht zuwiderl&uft.

(4) Innerhalb seines Aufgabenkreises hat der Betreu-
er dazu beizutragen, dass Méglichkeiten genutzt
werden, die Krankheit oder Behinderung des Betreu-
ten zu beseitigen, zu bessern, ihre Verschlimmerung
zu verhiten oder ihre Folgen zu mildern. Wird die
Betreuung berufsmaBig gefihrt, hat der Betreuer
in geeigneten Fdllen auf Anordnung des Gerichts
zu Beginn der Betreuung einen Betreuungsplan zu
erstellen. In dem Betreuungsplan sind die Ziele der
Betreuung und die zu ihrer Erreichung zu ergreifen-
den MaBBnahmen darzustellen.

(5) Werden dem Betreuer Umsténde bekannt, die
eine Aufhebung der Betreuung erméglichen, so hat
er dies dem Vormundschaftsgericht mitzuteilen. Glei-
ches gilt fir Umsténde, die eine Einschrénkung des
Aufgabenkreises erméglichen oder dessen Erwei-
terung, die Bestellung eines weiteren Betreuers
oder die Anordnung eines Einwilligungsvorbehaltes
(§1903) erfordern.

Persénliche Betreuung

Die Betreuung darf sich nicht auf die Erledi-
gung des anfallenden Schriftverkehrs beschrénken.
Besonders wichtig ist der personliche Kontakt der
Betreuerin oder des Betreuers zu der betreuten Per-
son. Sind mit ihr wegen einer starken Behinderung
Gesprdche nicht méglich, so muss sich die Betreu-
erin oder der Betreuer gleichwohl von Zeit zu Zeit
bei einem Besuch einen Eindruck von ihrem Zustand
verschaffen. Innerhalb des zur Betreuung zugewie-
senen Aufgabengebietes ist dafir Sorge zu tragen,
dass die dem betreuten Menschen verbliebenen
Fahigkeiten geférdert und Rehabilitationschancen
genutzt werden. Betreuung ist aber nicht mit per-
sonlichen Pflegeleistungen zu verwechseln.

Fihrt der Betrever die Betreuung berufsmafBig,
hat er nach Ermessen des Gerichts zu Beginn der
Befreuung einen Betreuungsplan zu erstellen, in
dem die Ziele der Betreuung und die zu ihrer Errei-
chung zu ergreifenden Maf3nahmen dargestellt
werden (§ 1901 Abs.4 BGB). Mindestens einmal
im Jahr muss der Betreuer dem Vormundschaftsge-
richt Uber die Entwicklung der persénlichen Ver-
haltnisse des Betreuten berichten. Dies kann schrift-
lich oder mindlich geschehen.
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unzumutbar oder liefe dem Wohl der Betreuten
zuwider. Eigene Vorstellungen dirfen sie nicht
ohne zwingenden Grund an die Stelle derjenigen
der Betreuten setzen. So darf z.B. Betreuten nicht
gegen ihren Willen eine knauserige Lebensfih-
rung aufgezwungen werden, wenn entsprechende
Geldmittel vorhanden sind.

Auch Wiinsche, die vor Eintritt der Betreuungsbe-
dirftigkeit zum Ausdruck gebracht worden sind
(z.B. in Bezug auf die Person der Betreuerin bzw.
des Betreuers oder die Lebensfihrung), sind beacht-
lich, es sei denn, dass die hilfsbedirftige Person

zwischenzeitlich ihre Meinung gedndert hat.

Lassen sich die Winsche der betreuten Person
nicht feststellen, so sollte die Betreuerin oder der
Betreuer versuchen, ihren mutmaBlichen Willen
herauszufinden. Hierfir sind Auskinfte von Ange-
hérigen oder anderen nahe stehenden Personen
nitzlich. Anhaltspunkte dirften sich auch aus der
bisherigen Lebensfihrung ergeben.

(Untersuchung des Gesundheitszustandes, Heilbe-
handlung, @rztlicher Eingriff — auch Sterilisation -,
Unterbringung oder unterbringungséhnliche Maf-
nahmen wie etwa das Festbinden altersverwirrter
Menschen am Bett) enthélt das Gesetz besondere
Vorschriften, die das Handeln der Betreuerin oder
des Betreuers an bestimmte Voraussetzungen bin-
den und ggf. einer Pflicht zur gerichtlichen Geneh-
migung unterwerfen. Ein besonderer Schutz ist
auch fiir den Fall der Wohnungsauflésung vorgese-
hen, die Gber den rein wirtschaftlichen Aspekt hin-
aus schwerwiegende Folgen fiir die persénlichen
Lebensverhdltnisse der Betroffenen haben kann.




Untersuchung des Gesundheitszustandes,
Heilbehandlung, @rztlicher Eingriff

Schon lange ist in der Rechtsprechung anerkannt,
dass érztliche MaBnahmen nur zulgssig sind,
wenn die Patientin oder der Patient in ihre Vornah-
me wirksam eingewilligt haben, nachdem zuvor
eine hinreichende Aufklérung iber die Maf3nah-
me und die mit ihr verbundenen Risiken erfolgt
ist. Werden é&rztliche MaBnahmen ohne wirksame
Einwilligung vorgenommen, so stellen sie u.U.
einen rechtswidrigen und strafbaren Eingriff in
die kérperliche Unversehrtheit dar. Auch wenn
Patientinnen und Patienten rechtlich betreut wer-
den, haben sie selbst iiber die Durchfihrung der
arztlichen MaBBnahme zu entscheiden, sofern sie
einwilligungsfahig sind, d.h. Art, Bedeutung und
Tragweite der beabsichtigten MaBBnahme erfassen
und ihren Willen hiernach bestimmen kénnen. Aus
diesem Grund muss sich die Betreuerin oder der
Betreuer, auch wenn der Aufgabenkreis die betref-
fende arziliche MaBBnahme umfasst, vergewissern,
ob die betreute Person in der konkreten Situation
einwilligungsfahig ist. Ist das nicht der Fall, hat die
Betreuerin oder der Betreuer nach hinreichender
Aufklarung durch die Arztin oder den Arzt zu ent-
scheiden, ob in die MaBBnahme eingewilligt wer-
den soll. Es gelten hier die allgemeinen Regeln:
Wichtige Angelegenheiten sind nach Méglichkeit
vorher mit der betreuten Person zu besprechen.
Ilhre Winsche (auch solche, die sie in einer so
genannten Betreuungsverfigung festgelegt hat),
sind zu beachten, soweit dies ihrem Wohl nicht
zuwiderlduft und es der Betfreuerin oder dem
Betreuer zuzumuten ist.

In bestimmten Féllen bedarf die Einwilligung der
Betreuerin oder des Betreuers der Genehmigung
des Vormundschaftsgerichts, und zwar dann, wenn
die begriindete Gefahr besteht, dass die betreute
Person aufgrund der MaBBnahme stirbt oder einen

schweren und langer dauernden gesundheitlichen

§ 1904
(Heilbehandlung; arztlicher Eingriff)

(1) Die Einwilligung des Betreuers in eine Unter-
suchung des Gesundheitszustandes, eine Heilbe-
handlung oder einen drztlichen Eingriff bedarf der
Genehmigung des Vormundschaftsgerichts, wenn
die begriindete Gefahr besteht, dass der Betreute
auf Grund der MaBBnahme stirbt oder einen schwe-
ren und lénger dauernden gesundheitlichen Scha-
den erleidet. Ohne die Genehmigung darf die MaB-
nahme nur durchgefihrt werden, wenn mit dem
Aufschub Gefahr verbunden ist.

(2) Absatz 1 gilt auch fir die Einwilligung eines
Bevollmdchtigten. Sie ist nur wirksam, wenn die Voll-
macht schriftlich erteilt ist und die in Absatz 1 Satz 1
genannten MaBBnahmen ausdricklich umfasst.

Schaden erleidet (§ 1904 Abs.1 Satz1 BGB).
Das Genehmigungsverfahren bezweckt in solchen
schwerwiegenden Fallen auch, die Betreuerinnen
und Betrever mit ihrer Verantwortung nicht alleine
zu lassen. Eine begriindete Todesgefahr im Sinne
der Vorschrift besteht z.B. bei einer Operation,
wenn das damit verbundene Risiko allgemeine
Gefahren, wie sie etwa mit jeder Narkose ver-
bunden sind, ibersteigt. Ein schwerer und lédnger
davernder gesundheitlicher Schaden ist z.B. im
Falle des Verlustes der Sehkraft, bei der Amputa-
tion eines Beines oder bei nachhaltigen Person-
lichkeitsverdnderungen anzunehmen. Die Gefahr
eines solchen Schadenseintritts muss konkret und
nahe liegend sein; nur hypothetische oder unwahr-
scheinliche Gefahren |ésen keine Genehmigungs-
pflicht aus. Bei Zweifeln sollten sich die Betreue-
rinnen und Betreuer an das Vormundschaftsgericht
wenden.

Keine Genehmigungspflicht besteht in Eilfdllen,
wenn mit dem Aufschub der MaBnahme Gefahr
verbunden wdre (§ 1904 Abs. 1 Satz 2 BGB).
Der Betreuer muss nach einer Entscheidung des
Bundesgerichtshofs auch dann eine Genehmigung
des Vormundschaftsgerichts einholen, wenn er in
die Einleitung oder Weiterfihrung lebenserhalten-
der MaBnahmen nicht einwilligt und der Arzt/die

Arztin hierzu eine andere Auffassung vertritt.
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Das Gesetz enthdlt ein vélliges Verbot der Steri-
lisation von Minderjéhrigen. Bei einwilligungsun-
fahigen Volljghrigen bedarf die Betreuerin oder
der Betreuver, wenn der Eingriff durchgefihrt wer-
den soll, hierfir der Genehmigung des Vormund-
schaftsgerichts, die nur unter ganz engen Voraus-
setzungen in einem sehr strengen Verfahren erteilt
werden kann (§ 1905 BGB). Um Interessenkollisi-
onen auszuschlieBen, ist fir diese Entscheidung
stets eine besondere Betreverin oder ein beson-
derer Betreuer zu bestellen (§ 1899 Abs.2 BGB).

Zwangssterilisationen darf es nicht geben. AuBer-

dem haben alle anderen Methoden der Empfang-
nisverhitung Vorrang. Die Sterilisation ist nur zur
Abwendung schwerwiegender Notlagen, die mit
einer Schwangerschaft verbunden waren, zulassig.

Unterbringung

Betreuerinnen und Betreuer kdnnen unter bestimm-
ten Voraussetzungen die von ihnen betreute Person
mit gerichtlicher Genehmigung in einer geschlos-
senen Einrichtung (z.B. in einem psychiatrischen
Krankenhaus) oder in einer geschlossenen Abtei-
lung eines Krankenhauses oder eines Altenheimes
unterbringen. Die Unterbringung ist allerdings
nur unter den in § 1906 Abs.1 BGB genannten
Voraussetzungen zuldssig, d.h. wenn die Gefahr
einer erheblichen gesundheitlichen Selbstschadi-
gung oder gar Selbstttung besteht oder wenn
ohne die Unterbringung eine notwendige arztliche
MaBnahme nicht durchgefihrt werden kann.




Die Unterbringung eines Erwachsenen aus ledig-
lich ,erzieherischen Grinden” ist nicht maglich.
Auch eine Unterbringung wegen der Gefdhrdung
Dritter ist nicht zuldssig, solche Unterbringungen
sind nicht Aufgabe der Betreuerinnen und Betreu-
er, sondern der nach den Unterbringungsgesetzen
der einzelnen Lander zustdndigen Behdrden und
Gerichte. In Nordrhein-Westfalen sind dies die
ortlichen Ordnungsbehérden und die Amts- (Vor-
mundschafts-) Gerichte.

Ohne vorherige Genehmigung sind Unterbrin-
gungen durch Betreuerinnen und Betreuer nur
ausnahmsweise zuldssig, wenn mit dem Auf-
schub Gefahr verbunden ist. Die Genehmigung
muss dann aber unverziglich nachgeholt werden
(§ 1906 Abs. 2 BGB).

Betreuerinnen und Betreuer haben die Unterbrin-
gung zu beenden, wenn ihre Voraussetzungen
wegfallen, z.B. die friher vorhandene Selbstts-
tungsgefahr nicht mehr besteht. Sie bedirfen zur
Beendigung der Unterbringung nicht der Geneh-
migung des Vormundschaftsgerichts. Bei Zweifeln
kdnnen sie sich allerdings vom Vormundschaftsge-
richt beraten lassen. Eine Beendigung der Unter-
bringung ist dem Vormundschaftsgericht anzuzei-

gen.

»Unterbringungséhnliche Maflnahmen"
Wenn Betreute auBerhalb geschlossener Abtei-
lungen in Anstalten, Heimen oder sonstigen
Einrichtungen leben, so ist dies an sich nicht
genehmigungsbedirftig. Der Genehmigung des
Vormundschaftsgerichts bedarf es jedoch auch
in diesen Fallen, wenn Betreuten durch mecha-
nische Vorrichtungen, Medikamente oder auf
andere Weise Uber einen léngeren Zeitraum
oder regelmaBig die Freiheit entzogen werden
soll (sog. unterbringungséhnliche MaBnahmen,
§ 1906 Abs. 4 BGB).

§ 1906
(Unterbringung)

(1) Eine Unterbringung des Betreuten durch den
Betreuer, die mit Freiheitsentziehung verbunden ist,
ist nur zuldssig, solange sie zum Wohl des Betreuten
erforderlich ist, weil

1. auf Grund einer psychischen Krankheit oder geis-
tigen oder seelischen Behinderung des Betfreuten
die Gefahr besteht, dass er sich selbst totet oder
erheblichen gesundheitlichen Schaden zufigt,
oder

2.eine Untersuchung des Gesundheitszustandes,
eine Heilbehandlung oder ein &rztlicher Ein-
griff notwendig ist, ohne die Unterbringung des
Betreuten nicht durchgefihrt werden kann und
der Betreute auf Grund einer psychischen Krank-
heit oder geistigen oder seelischen Behinde-
rung die Notwendigkeit der Unterbringung nicht
erkennen oder nicht nach dieser Einsicht handeln
kann.

(2) Die Unterbringung ist nur mit Genehmigung des
Vormunschaftsgerichts zuléssig. Ohne die Genehmi-
gung ist die Unterbringung nur zuldssig, wenn mit
dem Aufschub Gefahr verbunden ist; die Genehmi-
gung ist unverziiglich nachzuholen.

(3) Der Betrever hat die Unterbringung zu been-
den, wenn ihre Voraussetzungen wegfallen. Er hat
die Beendigung der Unterbringung dem Vormund-
schaftsgericht anzuzeigen.

(4) Die Absdtze 1 bis 3 gelten entsprechend, wenn
dem Betreuten, der sich in einer Anstalt, einem Heim
oder einer sonstigen Einrichtung aufhélt, ohne unter-
gebracht zu sein, durch mechanische Vorrichtungen,
Medikamente oder auf andere Weise iber einen
léngeren Zeitraum oder regelméaBig die Freiheit ent-
zogen werden soll.

(5) Die Unterbringung durch einen Bevollméchtig-
ten und die Einwilligung eines Bevollmachtigeten in
MaBnahmen nach Absatz 4 setzt voraus, dass die
Vollmacht schriftlich erteilt ist und die in den Absat-
zen 1 und 4 genannten MaBBnahmen ausdriicklich
umfasst. Im Gbrigen gelten die Absdtze 1 bis 4 ent-
sprechend.
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Als freiheitsentziehende MaBBnahmen kommen u. a.
in Betracht: Bettgitter; Leibgurt im Bett oder am
Stuhl; Festbinden der Arme und Beine; Abschlie-
Ben des Zimmers oder der Station, wenn die
Offnung auf Wunsch der Bewohnerin oder des
Bewohners nicht jederzeit gewdhrleistet ist; Medi-

kamente, die in erster Linie die Ruhigstellung

bezwecken (Gegenbeispiel: Die Ruhigstellung ist
Nebenwirkung eines zu Heilzwecken verabreich-
ten Medikaments). Bei Zweifeln iber die Geneh-
migungsbedirftigkeit sollte das Vormundschaftsge-
richt befragt werden.

In Eilfallen, in denen zum Schutz der Betreuten
ohne vorherige Genehmigung gehandelt werden
muss, ist diese unverziiglich nachzuholen.




Zur Kindigung eines Mietverhdltnisses tber Wohn-
raum, den die betreute Person gemietet hat, bedarf
es der Genehmigung des Vormundschaftsgerichts.
Gleiches gilt fir andere Erklérungen, die auf die
Aufhebung eines solchen Mietverhaliisses gerich-
tet sind (z.B. Aufhebungsvertrag). Treten andere
Umstdnde ein, aufgrund derer die Beendigung
des Mietverhdltnisses in Betracht kommt (z. B. Kin-
digung durch die Vermieterin oder den Vermieter),
so ist dies dem Vormundschaftsgericht unverzig-
lich mitzuteilen, wenn die Betreuung diesen Auf-
gabenkreis umfasst. Soll Wohnraum auf andere
Weise als durch Kindigung oder Aufhebung eines
Mietverhdltnisses aufgegeben werden (etwa durch
Verkauf der Mébel, wdhrend die betreute Person
im Krankenhaus ist), so ist dies ebenfalls unver-
ziglich dem Vormundschaftsgericht mitzuteilen.
Auch die Vermietung von Wohnraum der betreuten
Person (z.B. wdhrend diese sich im Krankenhaus
befindet) bedarf der vormundschaftsgerichtlichen
Genehmigung.

Betreuungstiitigkeit in vermégensrecht-
lichen Angelegenheiten

Anlegung eines Vermégensverzeichnisses
Betreuerinnen und Betrever, denen eine Ange-
legenheit aus dem Bereich der Vermdgenssorge
Ubertragen wurde, haben zunéchst ein Verzeich-
nis des Befreutenvermégens fir das Gericht zu
erstellen. Der Stichtag (beim Gericht erfragen!)
ist auf dem Verzeichnis anzugeben. Auch das
Aktenzeichen der Sache ist einzutragen. Wenn
das Gericht fir die Erstellung ein Formular aus-
gehdandigt hat, so sollte dieses verwandt werden,
wobei unzutreffende Spalten mit Negativzeichen

zu versehen sind.

Beim Ausfiillen des Verzeichnisses ist zu
beachten:

Auch solche Anspriche gehéren zum Betreuten-
vermdgen, die vor Einrichtung der Betreuung ent-
standen sind. Darauf sollte geachtet werden, vor
allem im Hinblick auf die Zeit ab einer akuten Ver-
schlechterung des Krankheitsbildes.

Grundstiicke sind mit ihrer Grundbuchbezeichnung
anzugeben. Sie missen zum Zwecke der Wertan-
gabe nicht amtlich geschatzt werden. Vielmehr kan-
nen Betreverinnen und Betrever den ihrer Auffas-
sung nach zutreffenden Verkehrswert angeben.

Zu verzeichnen sind Giro- und Sparkonten. Nach-
weise sind beim Gericht mit einzureichen.

Im Falle von Wertpapierangaben ist der Depotaus-
zug zum Stichtag in Ablichtung beizufiigen.
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Rechnungslegung und Berichterstattung
Dem Gericht sind Betreuerinnen und Betrever zur
regelméBigen Rechnungslegung und Berichterstat-
tung verpflichtet.

Nach Einreichung des Vermégensverzeichnisses
wird vom Gericht der Abrechnungszeitraum fest-
gelegt. Fir die Abrechnung sollte der vom Gericht
Ubersandte Abrechnungsvordruck verwendet wer-
den. Der Anfangsbestand der Abrechnung berech-
net sich aus dem Bestand des Vermdgensver-
zeichnisses. Zwischenzeitliche Einnahmen und
Ausgaben sind in die dafir vorgesehenen Spal-
ten einzutragen, wobei wiederkehrende Betrage
zusammengefasst werden kénnen. Belege sind
beizufigen; sie werden vom Gericht zurickge-
sandt. Fir Sparbicher und Depotausziige reichen
Ablichtungen, die sich auf den Abrechnungszeit-
raum erstrecken, aus.

Falls Probleme mit der Rechnungslegung entste-
hen, kann Rat bei der Betreuungsbehérde oder
beim Vormundschaftsgericht eingeholt werden.

Falls die Betreuung vom Vater, von der Mutter, vom
Ehegatten, Lebenspartner im Sinne des Lebenspart-
nerschaftsgesetzes oder einem Abkémmling gefihrt
wird, besteht eine Pflicht zur laufenden Rechnungs-
legung nur, wenn das Gericht dies ausdricklich
angeordnet hat. Ist die Betreuverin oder der Betreu-
er von der Rechnungslegung befreit, ist mindes-
tens alle zwei Jahre eine Bestandsaufstellung des

Vermégens beim Gericht einzureichen. Im Ubrigen

sollte beachtet werden, dass die betreute Person
selbst sowie — im Falle ihres Todes — ihre Erben ein
Recht auf Auskunft haben. Deshalb empfiehlt es
sich, Uber die Verwaltungsvorgénge Buch zu fih-
ren und Belege und Kontoausziige aufzuheben.




Geldanlage

Das Betreutenvermégen ist wirtschaftlich zu ver-
walten. Geld, das nicht zum Bestreiten laufen-
der Ausgaben bendtigt wird, ist verzinslich und
mindelsicher anzulegen. Mindelsicher sind alle
Banken mit ausreichender Sicherungseinrichtung
(dazu zdhlen alle GroBbanken, Volksbanken und
Raiffeisenkassen) sowie Kommunalbanken (Stadt-
und Kreissparkassen). Das Geld sollte mit der
Bestimmung angelegt werden, dass es nur mit
Genehmigung des Vormundschaftsgerichts abge-
hoben werden kann (sog. Sperrabrede). Auch die
Geldanlage selbst muss vom Gericht genehmigt
werden.

Als Anlageform kommen auch Wertpapiere in
Betracht, wenn diese miindelsicher sind. Der Anla-
gewunsch sollte dem Gericht vorher mitgeteilt wer-
den. Dabei ist auch zu kldren, ob und in welcher
Weise eine Hinterlegung oder Verwahrung der
Wertpapiere und ggf. die erwdhnte Sperrabrede
erforderlich sind.

Geld kann auch in Sachwerten angelegt werden,
etwa in Gold. Der Wirtschaftlichkeitsgrundsatz ist
hier aber besonders zu beachten. Kostbarkeiten
sollten bei Banken deponiert werden; das Gericht
kann im Einzelfall die Hinterlegung anordnen. In
jedem Fall ist eine Ricksprache mit dem Vormund-

schaftsgericht empfehlenswert.

Handlungen, die der Genehmigung durch
das Vormundschaftsgericht bedirfen

Geldgeschafte

Abhebungen von gesperrten Konten missen vor-
her genehmigt werden. Dies gilt auch fir falliges
Festgeld oder félliges Wertpapiergeld (Ausnahme:
die Betreuung wird vom Vater, von der Mutter, vom
Ehegatten, Lebenspartner im Sinne des Lebens-
partnerschaftsgesetzes oder einem Abkémmling
gefihrt). Deshalb sollte das Vormundschaftsge-
richt benachrichtigt werden, sobald die Falligkeit
des Geldes von der Bank angekiindigt wird. Bei
Girokonten sollte mit dem Gericht geklart werden,
ob und inwieweit Verfigungen genehmigungsfrei
sind und/oder ob eine generelle Genehmigung
erteilt werden kann. Wird die Betreuung von
einem Elternteil, dem Ehegatten, Lebenspartner
im Sinne des Lebenspartnerschaftsgesetzes oder
einem Abkémmling gefihrt, so braucht (auch bei
hdheren Kontobetrdgen) keine vormundschaftsge-
richtliche Genehmigung eingeholt zu werden. Das-
selbe gilt, wenn die Abhebung von einer generell

erteilten Genehmigung erfasst wird.
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Stirbt die betreute Person, so endet die Betreu-
ung. Zu den Aufgaben der Betreuerin oder
des Betrevers gehort es allerdings noch,
das Vormundschaftsgericht zu benachrichti-
gen, die Angehérigen der betreuten Person
zu unferrichten, unaufschiebbare Angelegen-
heiten zu regeln und nach Abwicklung aller
Geschafte einen Schlussbericht zu erstellen.

Haftung

Betreuerinnen und Betreuer haben den Betreu-
ten gegeniber fir schuldhafte (vorsatzliche oder
fahrléssige) Pflichtverletzungen einzustehen. Auch
das Unterlassen einer Handlung kann eine Scha-
densersatzpflicht auslésen. In Nordrhein-Westfa-
len besteht keine Sammelhaftpflichtversicherung
fir ehrenamtlich tatige Betreuungspersonen. Aus
diesem Grund ist der Abschluss einer individuellen

Haftpflichtversicherung ratsam.
Gegen Unfdlle, die sie selbst bei Ausibung ihres

Amtes erleiden, sind ehrenamtliche Betreuerinnen
und Betreuer, soweit es Personenschdden betrifft,
gesetzlich versichert.

Naheres ist beim Vormundschaftsgericht zu erfah-

ren.




Betreueranspriche

Auslagenersatz

Die mit der Betreuung verbundenen notwendigen
Auslagen (z.B. Fahrt- und Reisekosten, Telefonge-
bihren, Portokosten usw.) haben ehrenamiliche
Betreuerinnen und Betreuer nicht aus der eigenen
Tasche zu bezahlen. Vielmehr steht ihnen inso-
weit Kostenvorschuss bzw. -ersatz zu. Bei vermé-
genden Betreuten kdnnen sie — sofern zu ihrem
Aufgabenkreis die Vermdgensverwaltung gehéort
— ihre Aufwendungen direkt (gegen entsprechende
Belegnachweise) dem Betreutenvermdgen entneh-
men. Bei mittellosen Betreuten leistet das Vormund-
schaftsgericht den notwendigen Aufwendungser-
satz (gegen Belegnachweise) aus der Staatskasse.
Fir vorhersehbare Aufwendungen kann ggf. auch
ein Vorschuss beantragt werden.

Betreuerinnen und Betreuer missen wdhlen, ob sie
ihre Auslagen im Einzelnen abrechnen oder ob
zur Abgeltung des Anspruchs auf Auslagenersatz
die im Gesetz vorgesehene pauschale Aufwand-
sentschédigung von derzeit 323 Euro jdhrlich
beansprucht werden soll. Entscheiden sie sich fir
die Pauschale, so ist eine Einzelabrechnung nicht
vorzunehmen. Ein Jahr nach ihrer Bestellung steht
ihnen ohne weiteren Nachweis der Betrag von
323 Euro zu.

Dieser Anspruch erlischt, wenn er nicht drei Mona-
te nach Ablauf des Jahres, in dem er entsteht, gel-
tend gemacht wird. Anspriche auf Erstattung der
einzelnen Auslagen erlschen, wenn sie nicht bin-
nen 15 Monaten geltend gemacht werden.

Vergiitung

Befreuungen werden grundsdtzlich ehrenamtlich
und damit unentgeltlich gefihrt. Sie werden jedoch
dann entgeltlich gefihrt, wenn das Gericht bei der
Bestellung des Betreuers festgestellt hat, dass der
Betrever die Betreuung berufsméfig fihrt. In die-
sem Fall bestimmt sich die Héhe der Vergitung
nach den Vorschriften des Vorminder- und Betreu-
ervergitungsgesetzes (VBVG). Der Betreuer erhdlt
je nach seiner beruflichen Qualifikation einen Stun-
densatz zwischen 27 und 44 Euro; hierin ist der
Ersatz fir seine Aufwendungen sowie eine anfal-
lende Umsatzsteuer bereits enthalten (§ 4 VBVG).
Fir die Fihrung der Betreuung werden dabei je
nach Daver der Betreuung und Aufenthalt des
Betreuten in einer Einrichtung oder zu Hause
pauschal zwischen zwei und sieben Stunden pro
Monat vergitet; ist der Betreute nicht mittellos,
sind im Monat pauschal zwischen zweieinhalb
und achteinhalb Stunden zu vergiten (§ 5 VBVG).
Bei Mittellosigkeit des Betreuten ist die Vergitung
aus der Staatskasse zu zahlen. Wird die Betreu-
ung nicht von einem Berufsbetrever gefihrt, so
kann das Vormundschaftsgericht dem Betreuer
ausnahmsweise gleichwohl eine angemessene Ver-
gitung bewilligen, soweit der Umfang oder die
Schwierigkeit der vom Betrever zu erledigenden
Geschdafte dies rechtfertigen und der Betreute nicht
mittellos ist (§ 1836 Abs.2 BGB).
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Fragen zur Aufwandsentschddigung sowie zur
Vergitung sollten mit dem Vormundschaftsgericht
besprochen werden.

Soweit die Staatskasse Zahlungen an den Betreu-
er erbringt, kann diese unter bestimmten Voraus-
setzungen Ersatz von dem Betreuten oder dessen
Erben verlangen. Dies kommt insbesondere in
Betracht, wenn der zundchst mittellose Betreute
spater Vermogen (etwa aus Anlass einer Erbschaft)
erwirbt. Einzelheiten hierzu kénnen vom zustdn-
digen Rechtspfleger beim Vormundschaftsgericht
erfragt werden.

Hilfe durch Behdrden und Vereine

In der praktischen Arbeit mit den Betroffenen
kommt es vor allem darauf an, méglichst viele
geeignete Menschen fir die Ubernahme einer
Betreuung zu gewinnen. Es wird sich dabei viel-
fach um Angehdrige, Nachbarn oder Personen
aus dem Freundes- oder Kollegenkreis der Betroffe-
nen handeln, teilweise aber auch um Mitbirgerin-
nen und Mitbirger, die diesen menschlich Gberaus
wertvollen Dienst fir Personen ibernehmen, zu
denen sie vorher keinen Kontakt hatten.

Es ist ein wichtiges Ziel des Betreuungsgesetzes,
dass die ehrenamtlichen Betreuer bei der Erfiillung
ihrer anspruchsvollen Tatigkeit nicht allein gelas-
sen werden, sondern dass fiir sie ein zuverldssi-
ges System der Begleitung, Beratung und Hilfe
vorhanden ist.

Méglichkeiten zur Beratung bestehen sowohl beim
Vormundschaftsgericht als auch bei der zusténdi-

gen Betreuungsbehérde.
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Zustandige Behérden fiir Betreuungsangelegenhei-
ten sind die kreisfreien und die grofien kreisange-
harigen Stadte, fir die Gbrigen kreisangehérigen
Gemeinden die Kreise. Sie fihren im Rahmen die-
ser Aufgaben die Zusatzbezeichnung ,Betreuungs-
stelle” (§ 1 Abs. 1 Landesbetreuungsgesetz NW).

Mit Fragen etwa aus dem Bereich des Zivilrechts
z.B. im Zusammenhang mit Genehmigungsvorbe-
halten oder mit der jdhrlichen Rechnungslegung
wird man sich eher an das Gericht wenden.
Dagegen ist die zustandige Behdrde der Hauptan-
sprechpartner, soweit es um eher praktische Fra-
gen geht. Die Behdrde wird dabei Hinweise auf
mégliche Hilfsangebote (z.B. allgemeiner Sozial-
dienst, Einsatz von Haushaltshilfen, fahrbarer Mit-
tagstisch, Gemeindeschwestern, Sozialstationen,
Vermittlung von Heimpl&tzen) geben, vielleicht sol-
che Hilfen auch vermitteln kdnnen.

Gerade am Anfang ihrer Tatigkeit werden Betreu-
erinnen und Betreuer auf Beratung besonderen
Wert legen. Daher ist es wichtig, dass sie in ihre
Aufgaben eingefishrt werden, wobei die zusténdi-
ge Behorde fir ein ausreichendes Einfihrungs- und
Fortbildungsangebot zu sorgen hat. Im Rahmen
entsprechender Veranstaltungen kénnen nicht nur
Rechtsfragen der Betreuung und die verschiede-
nen Hilfsangebote, sondern auch Regeln fir den
Umgang mit den Betroffenen besprochen werden.
Eine wichtige Rolle kommt nach dem Betreuungs-
gesetz den Betreuungsvereinen zu. Hauptamtliche
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Vereine sol-
len — in Ergdnzung des Angebots von Gerichten
und Behdrden — die Betreuerinnen und Betreuer
beraten und sie bei der Wahrnehmung ihrer Auf-
gaben unterstitzen. AuBerdem ist ein regelmafi-
ger Erfahrungsaustausch mit anderen Betreuerin-
nen und Betreuern wiinschenswert. Auskiinfte Gber
Betreuungsvereine wird die zustandige Betreu-
ungsbehorde erteilen kénnen.

Die Beratungsméglichkeiten bei Betreuungsver-
einen und Betreuungsbehorden stehen auch den

Vorsorgebevollméchtigten offen.



Das gerichtliche Verfahren

Einleitung des Verfahrens

Eine Betreuung wird vom Amts- (Vormundschafts-)
gericht eingerichtet. Die oder der Betroffene kann
die Betreuung selbst beantragen. Ist jemand ledig-
lich kérperlich behindert, kann eine Betreuung nur
auf eigenen Antrag angeordnet werden. In allen
anderen Fallen entscheidet das Gericht auch ohne
Antrag der Betroffenen von Amts wegen. Dritte
(etwa Familienangehérige, Nachbarn oder auch
Behorden) kénnen beim Gericht eine entsprechen-
de Anregung geben.

Zustdandiges Gericht

Fir die Anordnung einer Betreuung ist in erster
Linie das Gericht zustandig, in dessen Bezirk die
oder der Betroffene zur Zeit der Antragstellung
den gewdhnlichen Aufenthalt hat, sich also haupt-
sachlich aufhalt.

Stellung der Betroffenen

Die Betroffenen sind in jedem Fall verfahrensfahig,
d.h. sie kdnnen selbst Antrage stellen und Rechts-
mittel gegen gerichtliche Entscheidungen einlegen.
Sie sollen deshalb vom Vormundschaftsgericht
Uber den mdglichen Verlauf des Verfahrens unter-

richtet werden.

Verfahrenspflegschaft

Soweit Betroffene nicht in der Lage sind, ihre Infer-
essen hinreichend selbst wahrzunehmen, bestellt das
Gericht ihnen eine Pflegerin oder einen Pfleger fir
das Verfahren. Diese Person soll die Betroffenen im
Verfahren unterstiitzen und ihnen z.B. die einzelnen
Verfahrensschritte, den Inhalt der Mitteilungen des
Gerichts und die Bedeutung der Angelegenheit erlcu-
tern. Erkennbare Anliegen der Betroffenen hat sie -
soweit sie mit deren Interessen vereinbar sind — dem
Gericht zu unterbreiten, damit diese Wiinsche in die

Entscheidung des Gerichts einflieBen kdnnen.

Als Verfahrenspflegerin oder -pfleger sollen vor-
rangig ehrenamtlich tatige Personen bestellt wer-
den, z.B. Vertrauenspersonen aus dem Familien-,
Freundes- und Bekanntenkreis. Soweit keine ehren-
amtlichen Verfahrenspfleger in Betracht kommen,
kann zum Verfahrenspfleger auch bestellt werden,
wer Pflegschaften beruflich fihrt, insbesondere
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von Betreuungs-
vereinen, Sozialarbeiterinnen oder Sozialarbeiter
sowie Rechtsanwaltinnen oder Rechtsanwadlte.

Persénliche Anh6rung der Betroffenen
Das Gericht muss vor Entscheidungen in Betreu-
ungssachen die Betroffenen — von wenigen Aus-
nahmefdllen abgesehen — persénlich anhéren und
sich einen unmittelbaren Eindruck von ihnen ver-
schaffen. Dadurch soll sichergestellt werden, dass
sich die Richterin oder der Richter hinreichend
Uber die Personlichkeit der Betroffenen informiert.
Den unmittelbaren Eindruck soll sich das Gericht in
der iblichen Umgebung der Betroffenen verschaf-
fen, wenn diese es verlangen oder wenn es der
Sachaufklérung dient. Gegen ihren Willen sollen
die Betroffenen jedoch nicht in ihrer Privatsphdre
gestdrt werden. Widersprechen sie einem Besuch
der Richterin oder des Richters, so findet die Anho-
rung im Gericht statt.
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Der Anhérungstermin muss, sofern eine Verfah-
renspflegerin oder ein Verfahrenspfleger bestellt
ist, in Gegenwart dieser Person durchgefihrt
werden. Das Gericht kann auch bereits in die-
ser Phase des Verfahrens eine Sachverstdndige
oder einen Sachverstandigen hinzuziehen. Auf
Wounsch der Betroffenen kann eine Person ihres
Vertrauens teilnehmen. Weiteren Personen kann
das Gericht die Anwesenheit gestatten, jedoch
nicht gegen den Willen der Betroffenen.

Das Ergebnis der Anhérungen, das Sachver-
standigengutachten oder das arztliche Zeug-
nis sowie die Auswahl der Betreuerin oder des
Betreuers und die von der Betreuung erfassten
Aufgabenbereiche werden mit den Betroffenen
erortert, soweit dies zur Gewdhrung des rechtli-
chen Gehérs oder zur Sachaufklarung notwendig
ist (sog. Schlussgesprach). Das Schlussgespréch
kann mit der persénlichen Anhérung der Betrof-
fenen verbunden werden.

Beteiligung Dritter

Das Gericht gibt der Betreuungsbehdrde Gele-
genheit zur AuBerung, wenn die Betroffenen
dies verlangen oder wenn es der Sachaufklarung
dient. In der Regel sollen auch Ehegatten, Lebens-
partner im Sinne des Lebenspartnerschaftsgeset-
zes, Eltern, Pflegeeltern und Kinder Gelegenheit
zur Stellungnahme erhalten. Auf Wunsch der
Betroffenen hat das Gericht auch eine weite-
re Vertrauensperson anzuhéren, allerdings nur,
wenn dadurch keine erhebliche zeitliche Verzo-

gerung eintritt.
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Sachverstdandigengutachten

Eine Betreuung und ein Einwilligungsvorbehalt
dirfen — von Ausnahmefdllen abgesehen — nur
angeordnet werden, wenn das Gericht ein Sach-
verstandigengutachten Uber die Notwendigkeit
und den Umfang der Betreuung sowie die voraus-
sichtliche Dauer der Hilfsbedirftigkeit eingeholt
hat. Die oder der Sachverstandige ist verpflichtet,
vor der Erstattung des Gutachtens die Betroffenen
personlich zu untersuchen und zu befragen. Das
Gericht darf vorhandene Gutachten einschlieBlich
der Befunde des Medizinischen Dienstes der Kran-
kenversicherung bei der Pflegekasse anfordern
und mit Einwilligung des Betroffenen bzw. des Ver-
fahrenspflegers in Verfahren zur Bestellung eines
Betreuers verwerten.

Bekanntmachung, Wirksamkeit,
Betreuverurkunde

Die Entscheidung ist der oder dem Betroffenen
bekannt zu geben sowie der Betreuerin oder dem
Betreuer, der Verfahrenspflegerin oder dem Verfah-
renspfleger und der Betreuungsbehérde. Wirksam-
keit erlangt die Entscheidung in der Regel mit der
Bekanntgabe an die Betreuerin oder den Betreuer.
Betreuerinnen und Betreuer werden vom Gericht
(Rechtspflegerin oder Rechtspfleger) miindlich ver-
pflichtet; sie erhalten eine Urkunde Uber ihre Be-
stellung. Diese Urkunde dient als Ausweis fir die
Vertretungsmoglichkeit. Sie ist sorgféltig aufzu-
bewahren. Im Zweifel ist sie zusammen mit dem
Personalausweis zu verwenden, da sie kein Licht-
bild enthalt. Die Urkunde sollte nicht im Original
an Dritte iUbersandt werden; Ablichtungen oder
beglaubigte Ablichtungen reichen dafir in der
Regel aus. Nach Beendigung der Betreuung ist die

Urkunde an das Gericht zurickzugeben.



Einstweilige Anordnung

Das beschriebene Verfahren, das eine umfas-
sende Ermittlungstatigkeit des Gerichts erfordert,
nimmt gewisse Zeit in Anspruch. Haufig muss
jedoch rasch gehandelt werden. Dann kann das
Gericht in einem vereinfachten Verfahren durch
einstweilige Anordnung eine vorldufige Betreuung
und/oder einen vorldufigen Einwilligungsvorbe-
halt anordnen, eine Betreuerin oder einen Betreuer
entlassen oder den Aufgabenkreis der Betreuung
vorléufig erweitern. Eilmaf3nahmen sind allerdings
nur unfer bestimmten Voraussetzungen zuldssig
und diirfen keinesfalls lénger als hdchstens ein
Jahr bestehen bleiben.

In besonders eiligen Fallen kann das Gericht
anstelle einer Betreuerin oder eines Betreuers
selbst die notwendigen MaBnahmen treffen.

Rechtsmittel

Als Rechtsmittel gegen gerichtliche Entscheidungen

kommen in Betracht

B die (unbefristete) Beschwerde,

B die sofortige Beschwerde, die innerhalb von
zwei Wochen eingelegt werden muss,

B in bestimmten Fdllen auch die Erinnerung, falls
die Rechtspflegerin oder der Rechtspfleger ent-
schieden hat.

Welches Rechtsmittel im Einzelfall in Betracht
kommt, wo und auf welche Weise es einzulegen
ist, ergibt sich aus der Rechtsmittelbelehrung, die

das Gericht seiner Entscheidung beizufigen hat.

Uber die Beschwerde entscheidet das Landgericht.
Gegen die Entscheidung des Landgerichts ist unter
bestimmten Voraussetzungen die weitere Beschwer-
de bzw. die sofortige weitere Beschwerde zum
Oberlandesgericht méglich.

Das Unterbringungsverfahren

Durch das Betreuungsgesetz ist ein einheitliches
Verfahren sowohl fir die (zivilrechtliche) Unter-
bringung durch Betreuerinnen und Betrever wie
fir die (6ffentlich-rechtliche) Unterbringung nach
den Landesgesetzen iber die Unterbringung psy-
chisch Kranker eingefihrt worden. Es gelten hier
dhnliche Grundsétze wie im Verfahren der Betreu-
erbestellung. Wird eine Unterbringung genehmigt
oder vom Gericht angeordnet, so ist die Dauer
der Unterbringung auf hochstens ein Jahr, bei
offensichtlich langer Unterbringungsbediirftigkeit
auf héchstens zwei Jahre zu befristen. Eine Ver-
langerung ist maglich. Beruht die Unterbringung
auf einer einstweiligen Anordnung, so darf sie
eine Gesamtdaver von drei Monaten nicht Uber-
schreiten.
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Kosten des Verfahrens

Betreuungsverfahren verursachen einen nicht uner-
heblichen finanziellen Aufwand. So missen z.B.
Sachverstandigengutachten, arziliche Atteste, Rei-
sekosten usw. bezahlt werden (Auslagen). Ferner
wird fir das laufende Betreuungsverfahren — wie in
fast allen gerichtlichen Verfahren — als pauschaler
Ausgleich fir die Inanspruchnahme des Gerichts
ein bestimmter Betrag verlangt (Gebuhren).
Betreute werden zum Ausgleich dieser Betrg-
ge nur dann herangezogen, wenn ihr Verms-
gen nach Abzug der Verbindlichkeiten mehr als
25.000 Euro betragt. Bei der Berechnung des
Vermdgens bleibt der Wert eines angemessenen
Hausgrundstiicks auBBer Betracht.

Vorsorge treffen fir den Betreuungsfall!
Haben Sie noch Fragen?

Jeden ersten Donnerstag im Monat bieten wir
Birgersprechstunden an. Jeweils in der Zeit von
15.00 bis 16.30 Uhr kénnen Betroffene und An-
gehdrige direkt ihre Fragen stellen: per Telefon
unter 0180 3 100 212 (0,09 Euro/min), im Chat
auf www.callnrw.de oder per E-Mail an
info@callnrw.de.

In dieser landesweiten Aktion stellen Call NRW,
das Birger- und ServiceCenter der Landesregie-
rung, und das Justizministerium NRW die Vorsorge-
moglichkeiten in den Mittelpunkt der Beratung rund

um das Betreuungsrecht.
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Auf unserer Internetseite www.justiz.nrw.de finden
Sie neben vielen nitzlichen Informationen zum
Betreuungsrecht auch das Muster einer Vorsorge-
vollmacht zum Download.



Vollmacht

Ich
(Name, Vorname)

(Adresse, Telefon, Telefax)

erteile hiermit Vollmacht an

(Adresse, Telefon, Telefax)

Diese Vertrauensperson wird hiermit bevollméchtigt,
mich in allen Angelegenheiten zu vertreten, die ich im
Folgenden angekreuzt oder angegeben habe. Durch
diese Vollmachtserteilung soll eine vom Gericht ange-
ordnete Betreuung vermieden werden. Die Vollmacht
bleibt daher in Kraft, wenn ich nach ihrer Errichtung
geschiiftsunfahig geworden sein sollte.

Die Vollmacht ist nur wirksam, solange die bevoll-
miéchtigte Person die Vollmachtsurkunde besitzt und
bei Vornahme eines Rechtsgeschiifts die Urkunde im
Original vorlegen kann.

Gesundheitssorge/ Pflegebediirftigkeit

¢ Sie darf in allen Angelegenheiten der Gesundheitssorge
entscheiden, ebenso iiber alle Einzelheiten einer ambu-
lanten oder (teil-)stationdren Pflege. Sie ist befugt, mei-
nen in einer Patientenverfiigung festgelegten Willen
durchzusetzen.

[]Ja [ ] Nein

¢ Sie darf insbesondere in sdmtliche MaBnahmen zur
Untersuchung des Gesundheitszustandes und in
Heilbehandlungen einwilligen, auch wenn diese mit
Lebensgefahr verbunden sein konnten oder ich einen
schweren oder lidnger dauernden gesundheitlichen
Schaden erleiden konnte (§ 1904 Abs. 1 BGB). Sie darf
die Einwilligung zum Unterlassen oder Beenden
lebensverlidngernder Mafinahmen erteilen.

[]Ja [ ] Nein

¢ Sie darf Krankenunterlagen einsehen und deren
Herausgabe an Dritte bewilligen. Ich entbinde alle mich
behandelnden Arzte und nichtirztliches Personal
gegeniiber meiner bevollmichtigten Vertrauensperson
von der Schweigepflicht.
[]Ja [ ] Nein

¢ Sie darf iiber meine Unterbringung mit freiheitsentzie-
hender Wirkung (§ 1906 Abs. 1 BGB) und iiber frei-
heitsentziechende Maflnahmen (z. B. Bettgitter, Medika-
mente u.d.) in einem Heim oder in einer sonstigen
Einrichtung (§ 1906 Abs. 4 BGB) entscheiden, solange
dergleichen zu meinem Wohle erforderlich ist.

[]Ja [ ] Nein

(Unterschrift der Vollmachtgeberin/des Vollmachtgebers)

Aufenthalt und Wohnungsangelegenheiten

¢ Sie darf meinen Aufenthalt bestimmen, Rechte und
Pflichten aus dem Mietvertrag iiber meine Wohnung
einschlieBlich einer Kiindigung wahrnehmen sowie
meinen Haushalt auflosen.

[]Ja [ ] Nein

¢ Sie darf einen neuen Wohnungsmietvertrag abschlielen
und kiindigen
[]Ja [ ] Nein

¢ Sie darf einen Heimvertrag abschlieBen und kiindigen.
[]Ja [ ] Nein

(Unterschrift der Vollmachtgeberin/des Vollmachtgebers)

Behorden

¢ Sie darf mich bei Behorden, Versicherungen, Renten-
und Sozialleistungstriagern vertreten.
[]Ja [] Nein



(Unterschrift der Vollmachtgeberin/des Vollmachtgebers)

Vermaogenssorge

¢ Sie darf mein Vermogen verwalten und hierbei alle
Rechtshandlungen und Rechtsgeschifte im In- und
Ausland vornehmen, Erkldrungen aller Art abgeben und
entgegennehmen, sowie Antrige stellen, abéndern,
zuriicknehmen,

[]Ja [ ] Nein

namentlich

¢ iiber Vermogensgegenstinde jeder Art verfiigen,
[]Ja [ ] Nein

¢ Zahlungen und Wertgegenstinde annehmen,
[]Ja ] Nein

* Verbindlichkeiten eingehen,
[]Ja [ ] Nein

* Willenserkldarungen beziiglich meiner Konten, Depots
und Safes abgeben. Sie darf mich im Geschiftsverkehr
mit Kreditinstituten vertreten,

[]Ja [ ] Nein

¢ Schenkungen in dem Rahmen vornehmen, der einem
Betreuer rechtlich gestattet ist (Gelegenheitsgeschenke,
die dem Wunsch des Vollmachtgebers entsprechen so-
wie Anstandsgeschenke).

[]Ja [ ] Nein

¢ Folgende Geschifte soll sie nicht wahrnehmen koénnen:

(Unterschrift der Vollmachtgeberin/des Vollmachtgebers)

(Achtung: Kreditinstitute verlangen in der Regel eine
Vollmacht auf bankeigenen Vordrucken! Vgl. hierzu
bitte den Hinweis auf Seite 17 der Broschiire.

Fiir Immobiliengeschiéifte sowie fiir Handelsgewerbe ist
eine notarielle Vollmacht erforderlich!)

Post und Fernmeldeverkehr

¢ Sie darf die fiir mich bestimmte Post entgegennehmen
und 6ffnen sowie iiber den Fernmeldeverkehr entschei-
den. Sie darf alle hiermit zusammenhédngenden Willens-
erklarungen (z.B. Vertragsabschliisse, Kiindigungen)
abgeben.

[]Ja [ ] Nein

Vertretung vor Gericht

¢ Sie darf mich gegeniiber Gerichten vertreten sowie Pro-
zesshandlungen aller Art vornehmen.
[]Ja [ ] Nein

Untervollmacht

¢ Sie darf in einzelnen Angelegenheiten Untervollmacht
erteilen.

[]Ja [ ] Nein

Betreuungsverfiigung

¢ Falls trotz dieser Vollmacht eine gesetzliche Vertretung
(,,rechtliche Betreuung”) erforderlich sein sollte, bitte
ich, die oben bezeichnete Vertrauensperson als Betreuer
zu bestellen.

[]Ja [ ] Nein

weitere Regelungen

(Unterschrift des Vollmachtnehmers/derVollmachtnehmerin)

Beglaubigungsvermerk:

(Hinweis: Wegen der grundsitzlich zu empfehlenden Registrierung der Vollmacht im Vorsorgeregister
der Bundesnotarkammer vgl. Sie bitte die Erliuterungen auf Seite 15 dieser Broschiire.)



www.justiz.nrw.de

|mpressum Alle Broschiren und Faltblatter des Justizministeriums finden Sie unter

www.justiz.nrw.de (Service) im Internet; dort ist auch ein Online-Bestell-
Herausgeber formular eingestellt. Telefonisch kdnnen Sie unsere Verdffentlichungen
Justizministerium NRW werktags zwischen 8.00 und 18.00 Uhr unter OT1 80 / 3 100 114
Justizkommunikation (9 Cent pro Minute) bei Call NRW, dem Service-Center der NRW-Lan-
Martin-Luther-Platz 40 desregierung, bestellen.

40190 Disseldorf
B 20/Stand: Januar 2006 Druck

jva druck+medien
Telefon 0211 8792-313 Méshlendyck 50
Telefax 0211 8792-569 47608 Geldern
info@jm.nrw.de

www.justiz.nrw.de av@jva-druckmedien.de

/] =] Justizministerium
\/ K des Landes
&7 N
& Nordrhein-Westfalen [ J

CallNRW.

Biirger- und ServiceCenter

gedruckt auf
100% Recycling




	Vorwort
	Vorsorge für den Betreuungsfall - FRAGEN, DIE SICH JEDER STELLEN SOLLTE
	1. Wofür sollte ich denn überhaupt Vorsorge treffen? Was kann denn schon passieren?
	2. Aber ich habe doch Angehörige! Mein Ehepartner oder meine Kinder
	3. Was spricht denn für eine Vollmacht zur Vorsorge?
	4. Was ist eine Generalvollmacht? Genügt sie zur Vorsorge?
	5. Muss eine solche Vollmacht eine bestimmte Form haben?
	6. Muss ich nicht einen Missbrauch der Vollmacht befürchten?
	7. Wo bewahre ich die Vollmachtsurkunde auf?
	8. Ab wann und wie lange gilt die Vollmacht?
	9. Wie kann ich dem Bevollmächtigten meine Wünsche und Vorstellungen verdeutlichen?
	10. Was kann geschehen, wenn ich keine Vollmacht erteile?
	11. Was ist eine Betreuungsverfügung?
	12. Soll ich statt einer Vollmacht eine Betreuungsverfügung errichten?
	13. Wer entscheidet über meine ärztliche Behandlung?
	14. Wo kann die bevollmächtigte Person Unterstützung bekommen?

	WENN SIE ES ETWAS GENAUER WISSEN WOLLEN
	Zusätzliche Erläuterungen zu Frage 2, Seite 7 (Begriff der Vollmacht, zugrunde liegendes Rechtsverhältnis)
	Ergänzende Hinweise zu Frage 7, Seite 10 (Registrierung der Vollmacht im Zentralen Vorsorgeregister der Bundesnotarkammer)
	Zusätzliche Erläuterungen zu Frage 8, Seite 10 (Wirkung der Vollmacht über den Tod hinaus)

	Noch zwei wichtige Hinweise zur Vollmacht:
	Voraussetzungen einer Betreuung
	Grundsatz der Erforderlichkeit bei der Betreuerbestellung
	Notwendigkeit der Betreuung
	§ 1896 (Voraussetzungen für Betreuerbestellung)

	Umfang der Betreuung

	Auswirkungen der Betreuung
	Der Einwilligungsvorbehalt
	§ 104 geschäftsunfähig ist …

	Eheschließung und Errichtung von Testamenten; Wahlrecht

	Dauer der Betreuung
	Betreuerauswahl
	§ 1897 (Betreuer)
	§ 1899 BGB (Mehrere Betreuer)
	§1898 (Bereiterklärung)
	§ 1900 (Betreuungsverein)

	Betreuerwechsel
	Betreueraufgaben und Haftung
	§1902 (Vertretung durch Betreuer)
	Persönliche Betreuung
	§ 1901 (Wohl des Betreuten)

	Wohl und Wünsche der Betreuten
	Schutz in persönlichen Angelegenheiten
	Untersuchung des Gesundheitszustandes, Heilbehandlung, ärztlicher Eingriff
	§ 1904 (Heilbehandlung; ärztlicher Eingriff)

	Sterilisation
	§ 1905 (Sterilisation)

	Unterbringung
	§ 1906 (Unterbringung)

	„Unterbringungsähnliche Maßnahmen"
	Wohnungsauflösung
	§ 1907 (Mietverhältnis)

	Betreuungstätigkeit in vermögensrechtlichenlichen
	Anlegung eines Vermögensverzeichnisses
	Beim Ausfüllen des Verzeichnisses ist zu beachten

	Rechnungslegung und Berichterstattung
	Geldanlage
	Geldgeschäfte
	Handlungen, die der Genehmigung durch das Vormundschaftsgericht bedürfen
	Grundstücksgeschäfte
	Haftung

	Betreueransprüche
	Auslagenersatz
	Vergütung
	Hilfe durch Behörden und Vereine

	Das gerichtliche Verfahren
	Zuständiges Gericht
	Stellung der Betroffenen
	Verfahrenspflegschaft
	Persönliche Anhörung der Betroffenen
	Beteiligung Dritter
	Sachverständigengutachten
	Bekanntmachung, Wirksamkeit, Betreuerurkunde
	Einstweilige Anordnung
	Rechtsmittel
	Das Unterbringungsverfahren
	Kosten des Verfahrens

	Bürgersprechstunden per Telefon, Chat oder E-Mail
	Vollmacht zum Ausdrucken
	Impressum



